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Einleitung.

In der antisemitischen Bewegung spielt die Behauptung eine grosse Rolle, dass die Juden

durch eine ganz besondere Beanlagung zum Verbrechen eine Gefahr für jene Länder seien, in

denen sie sich aufhalten. Wie so viele Behauptungen von verwandter Art wird auch diese

Angabe meist ohne jeden Beweis ausgesprochen; und ist sie nur häufig genug ausgesprochen, so

gilt sie auf Grund der ewigen Wiederholungen schon als Wahrheit; sie wird schliesslich als

Thatsache hingenommen. Daneben giebt es freihch auch Untersuchungen, die, in das Gewand der

Wissenschaft gekleidet, das zu beweisen suchen, was jene Behauptungen anführen.

Weder mit diesen noch mit jenen soll an dieser Stelle eine polemische Auseinandersetzung

versucht werden. Die nachstehenden Zusammenstellungen bringen nackte Zahlen mit kurzen

Erläuterungen dazu, die nicht für Fanatiker geschrieben sind, sondern für solche Leute, welche

die objective Wahrheit zu suchen wünschen. Die Zahlen geben auf Grund des gesammten amtlichen

Materials, das vorliegt, die Thatsachen; das Material erstreckt sich vom Jahre 1882 bis zum Jahre

1892; mit dem Jahre 1882 beginnen die Veröffentlichungen des Kaiserlich deutschen statistischen

Amtes, und sie sind jetzt bis zum Jahre 1892 gediehen. Für die Bevölkerungsverhältnisse wurde

die zwischen 1882 und 1892 mitten innehegende Volkszählung vom 1. Dezember des Jahres 1885

genommen. Die Erläuterungen suchen den Zusammenhang der Thatsachen festzustellen; inwiefern

sie das Richtige treffen, wird jeder unparteiisch denkende Leser selbst zu beurtheilen haben.

Für die Form der Darstellung war der folgende Gesichtspunkt maassgebend: Es wäre möglich

gewesen, nach streng wissenschaftlicher Methode den Stoff knapper zusammenzufassen; allein diese

Schrift ist nicht bestimmt, nur von solchen Lesern benutzt zu werden, die geübt sind, statistische

Zahlenreihen zu überblicken. Nach völliger wissenschaftlicher Correctheit und Zuverlässigkeit ist

freihch in allen Theilen gleichmässig gestrebt worden, daneben wurde jedoch versucht, die Ergebnisse

in einer solchen Form niederzulegen, dass auch jene aus der Veröffentlichung Aufklärung zu ziehen

in der Lage bleiben, die in der Benutzung statistischer Untersuchungen weniger geübt sind. Bei der

Verbreitung der antisemitischen Behauptungen über die verbrecherische Charakterveranlagung der

Juden war es geboten, das vorhegende Material derart zu bearbeiten, dass auch weitere Kreise

ohne grössere Mühe dasselbe zu lesen, zu beurtheilen und sogar auf seine Zuverlässigkeit zu

prüfen im Stande sind. Unter diesen Umständen war völlige Deutlichkeit eine Hauptaufgabe, die

erfüllt werden musste selbst auf die Gefahr hin, dass Wiederholungen sich als nöthig erwiesen.

Die Frage, um die es sich handelt, ist folgende: Es zeigt sich, dass die Juden Deutschlands

im Verhältniss zur Bevölkerungszahl bei einzelnen Strafthaten stärker, bei anderen Strafthaten

weniger stark betheiligt sind als die Nicht-Juden.

Der Grund für diese Thatsache sollte, soweit möghch, ermittelt werden. Für die Antisemiten

ist dieser Grund nicht zweifelhaft; erliegt in der „verbrecherischen Naturanlage der Juden", die sie

reizt, bestimmte Vergehen und Verbrechen zu verüben, und man ist auch noch so glücklich, das

seltenere Vorkommen bestimmter anderer Vergehen und Verbrechen bei den Juden gleichfalls auf

eine Charakterveranlagung zurückzuführen. Die einen sagen des Weiteren, dass diese von ihnen

behauptete verbrecherische Anlage der Juden eine Eigenthümlichkeit der Rasse sei; die anderen
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ziehen zur Erklärung die Religion heran; die meisten suchen ganz sicher zu gehen, indem sie

Rasse und Religion in gleicher Weise verantwortlich machen.

Nun ist es wissenschaftlich niemals gelungen, für eine „jüdische Rasse" exacte Merkmale

zusammenzustellen; und die jüdische Religion hat nur ein einziges Fundament, das zugleich auch das

Fundament des Christcnthums in allen seinen verschiedenen Ausgestaltungen ist: das alte Testament-

Ernste Forscher haben daher auch niemals jene Folgerungen zu den ihren gemacht; sie

haben immer darauf hingewiesen, dass für die besonderen Erscheinungen der jüdischen Kriminalität

ein ganz anderer Grund augenscheinlich der maassgebende sein müsse. Der Prüfung dieser Anschauung

auf breiterer Basis ist die nachfolgende Arbeit gewidmet.

An und für sich könnte es nicht überraschen, dass die Juden zu bestimmten Vergehens-

und Vcrl)rechensarten ein stärkeres, manchmal auch ein schwächeres Contingent stellen, als ihrem

Verhältniss zur Gesammtbevölkerung entspricht. Die Ausnahmestellung, in welche die Juden

zwangsweise Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch gedrängt worden sind, hätte wohl ihre Wirkung
ausüben können, und es wäre nicht verwunderlich gewesen, wenn die wenigen Jahrzehnte der Eman-
cipation die etwaigen Einwirkungen von Jahrhunderten nicht sogleich hätten beseitigen können.

Ein vorurtheilsloser Beobachter würde mit solchen Möglichkeiten zu rechnen gehabt haben; sie

zeigen sich auch wirklich; freilich in einer Verknüpfung, wie sie den Antisemiten für ihre Beweis-

führung schwerlich erwünscht sein wird.

Wollte man die unerw'iesene Behauptimg, dass Rasseneigenthümlichkeit oder die Religion

für die Erscheinungen der jüdischen Kriminalität maassgebend seien, nicht gelten lassen, so mussten
sich andere Erklärungsgründe finden lassen, und sie lassen sich finden; um sie zu erweisen, erhielt

die nachfolgende Arbeit ihre Eintheilung.

Theil I behandelt im Anschluss an die amtliche Rubricirung das Verhältniss der PCrimi-

nalität der Juden zu der Kriminalität der Nicht-Juden im Deutschen Reiche.

Theil II behandelt das Verhältniss der Kriminalität der Juden im Deutschen Reiche zu
der Kriminalität der Nicht-Juden im Königreich Sachsen.

Theil III giebt Stichproben des Verhältnisses der Freisprechungen der Juden zu denen der
Nicht-Juden in Deutschland.

Endlich behandelt Theil IV auf Grund der österreichischen amtlichen Quellen dieselben

Verhältnisse, soweit sie sich ermitteln lassen, für das Kaiserthum Oesterreich.

Das Königreich Sachsen wurde herangezogen, weil es in Deutschland das tj'pische Land
für eine Bevölkerung ist, die in Industrie und Handel in hervorragendem Maasse beschäftigt ist.

Das Königreich Sachsen ist aber überdies fast „judenrein", wie der beliebte Ausdruck lautet, und
es war demnach zu folgern, dass gewisse Erscheinungen, die sich etwa dort zeigen würden, nicht
auf den verschwindenden jüdischen Einfluss würden zurückgeführt werden können.

Oesterreich andererseits wurde berücksichtigt, weil die dortigen Juden, in Galizien vor Allem,
auf einer niedereren Stufe kultureller Entwicklung stehen als im Allgemeinen die deutschen Juden.
Rasse und Religion iTiüssten also dort ihre etwaigen Wirkungen stärker zeigen als in Deutschland,
wo die Einflüsse der Umgebung mildernd und abschwächend gewirkt haben konnten.

Schliesslich wurden auch die Freisprechungen der deutschen Juden herangezogen; denn
die Antisemiten behaupten, es seien gewisse den Juden günstige Erscheinungen der Kriminalstatistik
nm- auf den Umstand zurückzuführen, dass die Juden sich leichter als andere Angeklagte vor
dem Gericht „herauszulügen" verständen.

Es ergiebt sich nun aus der Gesammlheit des Materials Folgendes:

Die amtlichen Generalzahlen für Deutschland lauten (^Vgl. S. 28 u. 29):

Es wurden in der Zeit von 1882—1892 überhaupt in Deutscliland vermtheüt:
38,288 Juden gegen 3,973,667 Nicht-Juden.

Nach dem Verhältniss der Juden zu den Christen in der Bevölkerung wäre eine Verur-
theüung von 47,306 Juden noch normal gewesen. Die Juden liefern mithin 9,018 Personen weniger
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in die Gefängnisse und Zuchthäuser, resp. zu Geldstrafen, als es dem Bevölkerungsverhältnisse

nach zu erwarten wäre.

Das ist kein ungünstiges Ergebniss.

Die einzelnen grossen Kategorien zeigen entsprechend folgende Zahlen:

Verbrechen und Vergehen im Amte begangen:

Von 1882—1892 bestraft 17,279 Nicht-Juden und 204 Juden: es lieferten die Juden

zwei Personen weniger zu den Verurtheüten.als es dem Bevölkerungs\'erhältnisse

nach zu erwarten war.

Verbrechen und Vergehen gegen das Vermögen begangen:

Von 1882—1892 bestraft 1,826,424 Nicht-Juden und 15,184 Juden; es lieferten die

Juden 6,559 Personen weniger zu den Verurtheilten,als es dem Bevölkerungsverhält-

nisse nach zu erwarten war.

Verbrechen und Vergehen gegen die Person begangen:

Von 1882—1892 bestraft 1,474,645 Nicht-Juden und 14,344 Juden; es lieferten die

Juden 3,211 Personen weniger zu den Verurtheüten.als es dem Bevölkerungsver-

hältnisse nach zu erwarten war.

Verbrechen und Vergehen gegen Staat, öffentliche Ordnung und Religion:

Von 1882—1892 bestraft 655,319 Nicht-Juden und 8,556 Juden; es lieferten die Juden

754 Personen mehr zu den Verurtheilten, als es dem Bevölkerungsverhältnisse nach

zu erwarten war.

Also wie in der Gesammtsumme so bleiben auch entsprechend in fast allen einzelnen Rub-

riken die Juden zum Theil sehr erheblich hinter der durchschnittlichen Kriminalität zurück; nur

in einer Rubrik übersteigen sie die Durchschnittszahl: bei den Verbrechen und Vergehen gegen

Staat, öffentüche Ordnung und Rehgion. Unter dieser Rubrik sind Aburtheüungen bis zur Höhe von

66,392 in einem einzigen Jahre in Deutschland erfolgt; und in ihr sind die Juden im Deutschen

Reiche mit nicht ganz 69 Personen im Jahresdurchschnitt zuviel betheiligt. Für die staatliche Ent-

wicklung hat natürlich bei Zehntausenden von Ve''urtheilungen jährlich auch dieser Ueberschuss

von 69 Juden keine Bedeutung.

Es könnte sich aber doch fragen: zeigt sich etwa bei den Juden eine besondere Hin-

neigung zu Verbrechen oder Vergehen gegen Staat, öffenthche Ordnung und ReUgion? Die Antwort

kann nur ein detaillirtes Eingehen auf die einzelnen Arten der Vergehen und Verbrechen liefern; und

diese specielle Untersuchung wird auch im Einzelnen zeigen, bei welchen Delikten die Juden

stärker, bei welchen zahlreichen Delikten sie schwächer betheiligt sind, um schliessUch in der Ge-

neralsumme so erhebUch hinter dem allgemeinen Durchschnitt der Kriminalität zurückzubleiben.

Die folgende Zusammenstellung stützt sich auf die Ergebnisse, welche in den Tabellen

Seite 1—28 ermittelt worden sind; sie scheidet jene Tabellen für die eingehenderen prinzipiellen

Erörterungen aus, welche einen Vergleich aus dem Grunde unmöglich machen, weil die Zahl der

Strafthaten zu gering ist; als solche Tabellen wurden jene angesehen, bei denen die Zahl der

jüdischen Strafthaten in 11 Jahren kleiner als eine Strafthat im Durchschnitt der Jahre war.

Die folgende Zusammenstellung giebt hingegen eine Rubricirung, die zunächst die ein-

zelnen Kategorien von Strafthaten zusammenfasst, die ein für die Juden ungünstiges Resultat ergeben.

Sodann folgen jene Kategorien, in denen die Kriminalität der Juden sich als normal er-

weist, mit zwei Unterabtheilungen.

a) Normal mit einer kleinen Tendenz zu Ungunsten der Juden.

b) Normal mit einer kleinen Tendenz zu Gunsten der Juden.

Als normal werden jene Ergebnisse bezeichnet, die in 11 Jahren zusammengenommen
nach oben oder unten um weniger als Vio P^*- '^'on den Durchschnittszahlen abweichen.

Hierauf folgen jene Kategorien mit entschieden günstigem Ergebniss für die Juden.



Demnach ergiebt sich Folgendes:

A) Ausgeschiodoii wurden, weil die Zahlen zu klein sind^

um Polgerungen zu gestatten:

1) Hochverrath uud Landesverrath, feindliche Handlung gegen be-

freundete Staaten. Verbrechen und Vergehen in Bezug auf die

Ausübung staatsbürgerliclier Rechte.

4 b) Androhung eines genneingefährlichen Vergehens.

4e) Vergehen gegen die Verordnungen bz. der Schiflffahrt

4 k) Ungesetzliche Trauung durch den Geistliclien und vorschrifts-

widrige Eheschiiessung durch den Standesbeamten

6d) Andorn Verletzungen der Eide.sjjflicht

10a) Doppelehe

10c) Unzucht unter Missbrauch eines Vertrauensverhältnisses

13c) Tödtung auf Verlangen des Getödtoten

13 f) Aussetzung

14 c) Vergiftung

15 a) Menschenraub und Entführung

20c) Andere Fälle der Uikundenfalschung

24c) Vorsätzliche Gelährdung eines Eisenbahntransports

24h) Gefälirduug durch Anwendung vou Sprengstoffen und Vorbe-

reitungshundlungen dazu

25 b) Bestechung (passive)

ß) Zusammenstellung der einzelnen für die Juden

ungünstigen Rubriken:

4d) Verletzung der Wehrpflicht

4g) Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften über die Beschäftigung

von Arbeiterinnen, bezw. jugendlichen Arbeitern

4h) Zuwiderhandlungen in Bezug auf Concessionspflicht etc. sowie

gegen beiiördliche Anordnungen betreffs der Schutzvorrichtungen

bei gewerblichen Anlagen

4i) Andere Vergehen gegen die Gewerbeordnung

41) Vergehen gegen die § 17—20, 22, '25, 28 des Gesetzes gegen

die gemeingefährlichen 15estrebungon der Socialdemokratie

4m) Vorgehen gegen die Reiciisgesetze No. 114, 121—7, 141—3,
147, 151 4.

ö b) Münzvergehen

6 a) Meineid

()b) Faiirlässiger falscher Eid

6c) Verleitung zum Meineid oder falschen Eide

7) Falsche Ansclmkligung

8) Vergehen, welclie sich auf die Religion beziehen

lOf) Kuppelei

10g) Aergerniss durch unzüchtige Handlungen, Verbreitung unzüch-

tiger Schriften

11) Beleidigung

12) Zweikampf

15 b) Widerrechtliche Freiheitsentziehung

17 b) Erpressung

Es wurden renirtheüt
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18 c) Gewerbs- und gewohnheitsmässige Hehlerei

18d) Hehlerei in wiederholtem Rückfall

19 a) Betrug

19 c) Untreue und Pflichtwidrigkeiten des Vorstandes etc. einer Aktien-

gesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, eingetragenen

Genossenschaft, eingeschriebenen Hilfskasse, sowie Vergehen

gegen das Bankgesetz

19d) Veriälschung von Nahrungs- und Genussmitteln, Feilhalten ver-

fälschter und verdorbener Genussmittel ; Zuwiderhandlungen gegen

das Gesetz betreffend den Verkehr mit Ersatzmitteln für Butter

20a) Fälschung öffentlicher oder zum Beweise von Rechten dienender

Urkunden

20 b) Unterdrückung von Urkunden

21a) Betrügerischer Bankerott

21b) Einfacher Bankerott

21c) Andere Verbrechen und Vergehen in Bezug auf ein Goncurs-

verfiihren

22 a) Vergehen in Bezug auf Glückspiele und Lotterien

22 e) Verletzung fremder Geheimnisse

22 Wucher

22 h) Vergehen in Bezug auf das geistige Eigenthum

24 e) Wissentliche Verletzung von Absperrungsmassregeln bei Vieh-

seuchen, insbesondere von Einfuhrverboten zur Abwehr der

Rinderpest, sowie der Vorschriften über die Beseitigung von

Ansteckungsstoffen bei Viebbeförderung auf Eisenbahnen

24g) Herstellung und Feilhaltung gesundheitsschädlicher Nahrungs-,

Genussmittel und Gebrauchsgegenstände

25 a) Bestechung (active)

im Ganzen:
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3c) Andere Fälle des Widerstandes gegen die Staatsgewalt

4a) Hausfriedensbruch

4c) Arrostbruch

9) Verbrechen und Vergehen in Bezug auf den Personenstand

10b) Blutschande

10 d) Widernatürliche Unzucht

lOe) Unzucht mit Gewalt, an Bewustlosen etc., an Kindern, Nothzueht,

Verleitung zum Beischlaf durch Täuschung

10 h) Andere Vergehen gegen die Sittliclikeit

13 a) Mord

Ibb) Todtschlag

13 d) Kindesmord

13g) Fahrlässige Tödtung

14 a) Einfache Körperverletzung

14 b) Gefährliche Körperverletzung

14c) Schwere Körperverletzung

14d) Betheiligung an einer Schlägerei, welche Tod oder schwere Kör-

perverletzung zur Folge hatte

15c) Nöthigung und Bedrohung

16a) Einfacher Diebstahl

16 b) Einfacher Diebstahl in wiederholtem Rückfall

16c) Schwerer Diebstahl

16 d) Schwerer Diebstahl in wiederholtem Rückfall

16 e) Unterschlagung

17 a) Raub und räuberische Erpressung

18a) Begünstigung

18 b) Einfache Hehlerei

22 b) Beseitigung von Vermögensstücken bei drohender Zwangsvoll-

streckung

22c) Verletzung fremden Gebrauchs- oder Zurückbehaltungs-Rechtes

22 d) Jagd- und Fischerei Vergehen

23) Sachbeschädigung

24a) Brandstiftung

24 b) Fahrlässige Inbrandsetzung

24 d) Fahrlässige Gefährdung eines Eisenbahntransportes

24f) Andere gemeingefährliche Verbrechen und Vergehen

25c) Unterschlagung im Amte

25 d) Andere Verbrechen und Vergehen in Amte

2865402

Die Tabellen weisen mit aller Klarheit ausser ordentliche Unterschiede zwischen der Kri-

minalität der Juden und der Nicht-Juden auf. Es giebtganze Vergehens- und Verbrechenscomplexe,

bei denen die Juden ganz auffällig schwach, und andere, bei denen sie entsprechend stark betheiligt

sind. Ist für diese Erscheinungen die Rasse, die sich nicht feststellen lässt, oder ist dafür die

Religion verantwortlich zu machen''

Aber wäre dies selbst der Fall, so würde es sich immer noch fia'j;en, ob die besondere

Richtung, welche die kriminelle Ausschreitung bei den Juden nimmt, dem Staat als Gesammtheit

gefährlicher ist, als die specielle Richtung der Kriiuinalität bei den Nicht-Juden; und überdies ist

in Erinnerung zu behalten, dass die Gesammtsumme der Aburtheilungen der Juden gegenüber der

Durchschnittszahl aller Verurtheilungen wesentlich zurückbleibt.

Allein man braucht gar nicht die Frage zu untersuchen, ob die geringe Betheiligung der

im Ganzen:
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Juden bei Mord, Todtschlag, Diebstahl, einfacher und schwerer Körperverletzung, u. s. w. u. s. w,

es aufzuwiegen vermag, dass die Juden bei anderen Delikten über die Normalzahlen hinaus be-

iheihgt sind. Diese Fragestellung würde den Kern, der die Lösung enthält, gar nicht berühren.

Eines ist zweifellos: Soll eine bestimmte Kategorie der Bevölkerung Verurtheilte zu einer

bestimmten Art von Delikten liefern, so muss diese Kategorie zunächst überhaupt in der Lage

sein, jene Delikte begehen zu können. Oder anders ausgedrückt: Wenn nur ein bestimmter

Beruf die Möglichkeit bietet, ein bestimmtes Delikt zu verüben, so werden überhaupt nur jene

Kategorien der Bevölkerung für eine Bestrafung aus diesem Grunde in Betracht kommen können,

die Vertreter zu jenem Berufe stehen.

Beispielsweise ist nicht ein einziger Jude verurtheilt worden wegen Vergehung gegen die

Verordnungen bezüglich der Schiffiahrt; diese Erscheinung wird man den Juden nicht besonders

zu Gute zu rechnen haben; denn da die Zahl der Juden, welche bei der Ausübung der Schiff-

fahrt betheiligt sind, eine verschwindend kleine ist, so ist es selbstverständlich, dass dementsprechend

auch verschwindend klein nur die Möglichkeit für sie ist, gerade jene Gesetzesparagraphen, die

sich nur auf die Schifffahrt beziehen, zu übertreten. Das wird man auf allen Seiten zugeben.

Und ganz ebenso unzweifelhaft ist es, dass bestimmte Berufe in viel höherem Grade die Mög-

lichkeit und den Anreiz zu bestimmten Delikten bieten als andere Berufe. Tausende von Arbeitern und

Tausende von ganz kleinen ländlichen Besitzern werden schwerUch je in die Versuchung kommen
können, einen Wechsel zu fälschen, weil sie kaum wissen, was ein Wechsel ist, und weil sie kaum
wissen würden, welche Manipulationen man bei Wechselfälschungen vorzunehmen hat; und hätten sie

einen Wechsel gefälscht, so wären sie kaum in der Lage, das gefälschte Papier in vortheilhafter

Weise flu sich zu Gelde machen zu können; wie viel grösser ist in dieser Beziehung die Versuchung

für den Kaufmann und Geschäftstreibenden, der über das Wissen und die Beziehungen verfügt, um bei

verbrecherischer Anlage eine Wechselfälschung leicht begehen und ausnützen zu können. Mithin ist

es ganz augenscheinlich, dass mangelnde Morahtät und verbrecherische Anlage in zahheichen Fällen

die Richtung für ihre besondere Entwicklung durch den Beruf erhalten werden. Dass dem Berufe

und dementsprechend der socialen Stellung bei allen Untersuchungen über die Kriminalität eine ganz

besondere Aufmerksamkeit zugewandt werden muss, steht demnach fest und ist schon häufiger

ausgesprochen worden.

Unter diesen Umständen wird es deutlich, welches Gewicht es hat, zum Vergleiche mit der

jüdischen Kriminalität nicht die kriminellen Verhältnisse eines Landes überhaupt heranzuziehen,

sondern nur die kriminellen Verhältnisse einer Bevölkerung, die überwiegend gleichen oder

ähnlichen Berufen wie die Juden angehört. Das industriereiche Königreich Sachsen bietet in dieser

Beziehung für die deutschen Verhältnisse zum Vergleiche den geeignetsten Maasstab gegenüber

den Juden, die, durch die historische Entwicklung gezwungen, gleichfalls in überwiegender Anzahl

kaufmännisch thätig sind.

Was zeigt sich nun im Königreich Sachsen (\'gl. S. 300'.)?

Von den 35 oben mitgetheilten verschiedenen Rubriken der Kriminalstatistik, die für die

Juden ungünstig lauten, finden sich bei der Kriminalstatistik des Königreichs Sachsen nicht weniger

als 18 Rubriken wieder, die genau dieselben Erscheinungen für die christlichen, dabei gleichfalls

üben\'iegend kaufmännisch thätigen Sachsen erweisen. Zwei weitere Rubriken, die für die Sachsen

und für die Juden nicht vollständig gleichartig sind, tragen gleichwohl zur Erhöhung der Aehn-

.lichkeit des Bildes bei. Im Deutschen Reiche sind nämlich die Juden bei Münzvergehen über die

Durchschnittszahl hinaus betheiligt; im Königreich Sachsen trifft für die nichtjüdische Bevöl-

kerung dasselbe zu, aber nicht bei den leichten Münzvergehen, sondern bei den schweren Münz-

verbrechen. Und während die Juden in Deutschland nur bei dem einfachen Betrug über die

Durchnittszahl betheiligt sind, sind im Königreich Sachsen die Nicht-Juden ausser bei dem Betrug

auch bei dem Betrug in wiederholtem Rückfalle stärker vertreten.

Soll man nun annehmen, dass die nichtjüdischen Einwohner des Königreichs Sachsea

eine besondere Neigung zu folgenden Gesetzesverletzungen haben:
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Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften über Beschäftigung von Arbeiterinnen bezw.

jugendlichen Arbeitern;

Zuwiderhandlungen in Bezug auf Koncessionspflicht etc., sowie gegen behördliche An-

ordnungen betreffs der Sicherheitsvorrichtungen bei gewerblichen Anlagen;

andere Vergehen gegen die Gewerbeordnung;

Münzverbrechen

;

Erpressung

;

gewerbs- und gewohnheitsmässige Hehlerei;

Betrug;

Betrug im wiederholten Rückfalle;

Untreue und Pflichtwidrigkeiten des Vorstandes etc. einer Aktiengesellschaft, Kommandit-

gesellschaft auf Aktien, eingetragenen Genossenschaft, eingeschriebenen Hülfskasse, sowie Vergehen

gegen das Bankgesetz (82. 115, 132, 150);

Fälschung öifentlicher oder zum Beweise von Rechten dienender Urkunden;

Unterdrückung etc. von Urkunden;

Betrügerischer Bankerott;

andere Verbrechen und Vergehen in Bezug auf ein Konkursverfahren;

Verletzung fremder Geheimnisse etc. etc.;

Wucher;

Bestechung (aktive).

Alle diese Gesetzesverletzungen charakterisiren sich ganz deutlich als solche, die zu be-

gehen ein Anreiz vor Allem für Angehörige höherer socialer Scnichten oder insbesondere des

Handelsstandes vorliegen kann.

Ferner sind die nichtjüdischen Sachsen mit hohen Prozenten betheiligt bei folgenden

Rubriken

:

Kuppelei;

Aergerniss durch unzüchtige Handlungen, Verbreitung unzüchtiger Schriften etc.;

Vergehen in Bezug auf das geistige Eigenthum.

Auch diese drei Rubriken stellen entweder wie die letzten beiden vor AUem Buchhändler-

delikte dar, also wieder solche von Kaufleuten, oder wie die erste, Kuppelei, ein DeUkt, das vor

Allem von Stadtbewohnern begangen wird.

Für das überwiegend industrielle Königreich Sachsen, das dementsprechend auch über-

wiegend von Stadtbewohnern bevölkert ist, zeigen sich also Erscheinungen, die von denen der

deutschen Kriminalität im Allgemeinen wesentlich abweichen; diese Abweichungen decken sich

nicht vollkommen, aber doch wiederum ganz überwiegend mit Erscheinungen, welche die specieUe

Kriminalität der Juden aufweist. Da es eine Absurdität wäre, verwandte verbrecherische Neigungen
bei den nichtjüdischen Einwohnern des Königreichs Sachsen und bei den deutschen Juden anzu-

nehmen, so bleibt nur eine Folgerung übrig. Zwei Umstände haben diese in die Augen springende

Verwandtschaft erzeugt:

dass die Einwohner des Königreichs Sachsen wie die Juden in hohem Maasse der

kaufmännischen Thätigkeit im weitesten Sinne obliegen und weiter dass beide vor

Allem Stadtbewohner sind.

Hält man diese beiden Thatsachen fest, so findet man für die eigenartigen Erscheinungen
der Kriminalität der Juden in Bezug auf alle kaufmännischen Vergehen und Verbrechen den
Schlüssel; und dieser Schlüssel ist in den einzelnen Fällen bei den Erläuterungen zu den folgenden Ta-
bellen verwandt worden. Dann zeigt sich auch, dass jene ganze antisemitische Skala der sogenannten
jüdischen Verbrechen und Vergehen als da sind: Zuwiderhandlungen gegen die Arbeiterschutzge-

setze, Münzdelikte, Kuppelei, Erpressung, Hehlerei, Urkundenfälschung, Bankerott, Wucher etc. etc.

nicht auf Rassen- oder Religionseigenthümlichkeiten, sondern auf die besondere Thätigkeit der
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Juden in der Stadt zurückzuführen ist; und dass die christlichen Deutschen, sofern sie unter

gleichen Bedingungen leben, verwandte Erscheinungen darbieten, wie dies die nichtjüdische Bevöl-

kerung des Königreichs Sachsen erweist.

Man wird also bei der Beurtheilung der Kriminalität der Juden nie aus dem Auge lassen

dürfen, dass die Berufsstatistik Preussens für das Jahr 1882 — die letzte und einzige Berufsstatistik,

die vorliegt, — folgende Zahlen enthält:

Seelen in Preussen 1880

überhaupt 27,279,111

Juden 363,790 = 1,33 pCt.

Thätig im Beruf

überhaupt 11,712,485

Juden 137,138 = 1,17 pCt.

Rubrik XVIII 1 , 2, 3. 4. Handel.

Selbständige überhaupt 272,589 Juden 45,728 = 16,75 pCt.

Gehilfen , 216,524 „ 28,050 = 12,9 pCt.

Diese Zahlen zeigen, wie eine historische Entwicklung, die bekannt genug ist, es herbei-

geführt hat, dass die Juden bei der Handelsthätigkeit mit einem ganz anderen und weit höheren

Procentsatz betheüigt sind, als es ihrem Verhältniss zur nichtjüdischen Bevölkerung überhaupt

entspricht, und dass es daher auch nur natürlich ist, wenn die Juden zu den sogenannten kauf-

männischen Delikten gleichfalls einen dementsprechend höheren Procentsatz stellen.

Man wird jedoch bei Heranziehung der Berufsstatistik im Auge behalten müssen, dass die

Rubriken
,
.Handel und Verkehr" derselben nicht identisch sind mit den Rubriken Handel und Verkehr

bei der Kriminalstatistik. Es war ausserdem auch nur die preussische Berufsstatistik zu verwenden,

während eine Kriminalstatistik bekanntlich fiu" ganz Deutschland vorliegt. Diese zwei Umstände

Hessen es somit nicht zu, bis in's Einzelne die Berufsstatistik für die Kriminalstatistik zu verwerthen.

Ging das für Deutschland nicht, so ging es jedoch für Oesterreich. Dort decken sich die

Rubriken der Kriminalstatistik vollkommen mit jenen der Berufsstatistik; dort haben überdies die

Juden ihre charakteristischen Eigenschaften gewiss noch mit aller Schärfe bewahrt, und somit mussten

die dortigen statistischen Ergebnisse gewissermaassen die letzte Bestätigung des oben vertretenen

Standpunktes bringen, vorausgesetzt, dass er richtig war.

Aus diesem letzten Grunde wurde auch die österreichische Statistik mit herangezogen,

und was ergiebt sie? (Vgl. S. 45 ff.).

Da in Oesterreich der Religionsstand nur bei jenen Verbrechen m der Statistik angegeben

ist, die mit Todesstrafe oder Kerker belegt sind, so können allein diese schweren Delikte zur

Erörterung herangezogen werden. Die amtliche Statistik weist 42 Rubriken auf; davon sind 26

unbedingt zu Gunsten der Juden; darunter solche mit Verbrechen schwerer Art wie: Mord, Todt-

schlag, Brandlegung, Diebstahl, Raub. In einer Anzahl anderer Rubriken ist der Antheil der

Juden mit kleinen Verschiebungen nach oben oder unten normal.

Endlich hat man noch auszuscheiden : Zweikampf, bei dem die Juden über die Verhältnisszahl

auftreten, weil sie am Studium ziemlich stark procentuell betheiligt sind, und weil andererseits die

antisemitische Strömung an den Hochschulen die Juden oft zwingt, sich ihre Stellung mit den

Waffen zu wahren; hieraus geht auch hervor, dass der Vorwurf der Feigheit gegen sie mit Recht

nicht erhoben werden kann.

Mit dieser Ausscheidung des Zweikampfes ergiebt sich, dass jede Rubrik, die einen Ueber-

schuss jüdischer Kriminalität aufweist, zugleich eine Rubrik ist, bei der der Kaufmannsstand gleich-

falls hoch betheiligt ist. So:

Oeffentliche Gewaltthätigkeit durch Entführung:

Eb entfallen auf Handel und Verkehr 57 Fälle gegen 22, die bei normaler Vertheilung entfallen dürften.

, „ „die Juden 39 „ „ 11,6 « « » n „ n
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Verleitung zum Missbrauch der Amtsgewalt:

Es entfaUen auf Handel und Vorh-hi 53 FüUe gegen 13, die bei normaler Vertheilung entfaUen durfton.

, „ „ dif Juden 44 „ , 7 „ „ „ , « ,

Religionsstörung:

Es entfallen auf U-.miM und Verkehr 454 Fälle gegen 89, die bei normaler Vertheilung entfallen dürften,

, , , die Juden 57 „ „ 47 „ „ „ „ „ »

Veruntreuung:
Es entfallen auf Handel und Verkehr 2986 Fälle gegen 550, die bei normaler Vertliuilung entfallen dürften.

„ die Juden 622 „ „ 290,5 , , ,

Betrug:
Es entfallen auf H;indel und Verkehr 10660 Fälle gegen 2360, die bei normaler Vertheilung entfallen dürften.

„ die Juden 4015 „ „ 1248 „ „ „ » „ ,

Verläumdung:

Es entfallen auf Handel und Verkehr 479 Fälle gegen 149, die bei normaler Vertheilung hätten entfallen dürfen.

„ die Juden 257 „ „ 78,5 „ , , » » „

Es zeigt sich demnach bei Gewaltthätigkeit durch Entführung, bei Verleitung zum Miss-

brauch der Amtsgewalt eine stärkere Betheiligung der Juden; dagegen bei Religionsstörung, und

— ganz entgegengesetzt zu den antisemitischen Behauptungen — auch bei Veruntreuung und Betrug

eine zum Theil erheblich unter dem Durchschnitt bleibende Antheilnahme der Juden in Anbetracht

ihrer Betheiligung an den unter Handel und Verkehr zusammengefassten Beschäftigungen.

Diesen keineswegs ungünstigen Erscheinungen in den einzelnen Rubriken entspricht es, dass

die Gesammtsumme aller Verbrechen, die von Juden in den Jahren 1882— 1891 in Oesterreichbegangen

worden sind, 11671 Fälle betrug, während es im Verhältniss zur Bevölkerungszahl hätten sein

düiien: 13837 Fälle; das ist ein Zurückbleiben hinter der Durchschnittszahl um 2166 Fälle; es

kommt hinzu, dass die Kriminalität der Juden in Oesterreich seit 1882 beständig abgenommen hat

und zwar von 1326 Fällen im Jahre 1882 auf 1022 Fälle im Jahre 1892, und dies trotz der

Bevölkerungszunahme

Diese Zahl zeigt zugleich, welche sitthchende Wirkung gerade auf die Juden die Ausbreitung

der Kultur in Oesterreich hat, und es bleibt der Ausbreitung der Kultur in einzelnen Kronländem,

vor Allem in Galizien, noch ein weiter Spiehaimi. Fasst man die Ergebnisse der österreichischen

Statistik zusammen, so ergiebt sich Folgendes:

Die Generalsumme zeigt sich für die Beurtheilung der Juden durchaus günstig.

Die einzelnen Unterabtheilungen, bei denen die Juden in stärkerer Weise, als ihrer Vertretung

in der Bevölkerung entsprechen würde, betheiligt sind, waren solche, die im Wesentlichen die

Rubriken der kaufmännischen Delikte enthalten. Dies berücksichtigt, ergiebt sich, dass die Antheil-

nahme der Juden an diesen Delikten zwar Schwankungen gegenüber der Antheilnahme nichtjüdischer

Kaufleute und Handeltreibender aufweist, bald etwas zu Gunsten, bald etwas zu Ungunsten der

Juden, aber keine Abnormitäten. Endlich bildet die absolute und relative Abnahme der Kriminalität

der Juden in Oesterreich eine besonders erfreuliche Erscheinung.

Vergegenwärtigt man sich die Erläuterungen, welche den Ergebnissen der deutschen

Kriminalstatistik hinzugefügt worden sind, und vergleicht man damit die Ergebnisse aus dem König-
reich Sachsen und aus dem österreichischen Kaiserstaat, so hat main eine Beweiskette, die an
Schlüssigkeit schwerlich etwas zu wünschen übrig lässt.

Es bleibt noch die Frage zu erörtern übrig, bis zu welchem Grade die jüdische Kriminalität

ein getreues Spiegelbild der thatsächlich von Juden begangenen Vergehen und Verbrechen darstellt.

Es ist selbstverständlich, dass die Kriminalstatistik immer nur annähernd den thatsächlich

vorhandenen kriminellen Zustand einer Bevölkerung zur Darstellung bringt. Eine Anzahl von
Vergehen und Verbrechen gelangen überhaupt nicht zur Aburtheilung, und in anderer Beziehung
giebt es unschuldig Verurtheilte einerseits, und andererseits solche, die freigesprochen werden, weil
die Beweislast gegen sie nicht ausgereicht hat, obgleich sie schuldig sind.
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Man hat nun die Behauptung ausgesprochen, dass das Bild, welches die Kriminalität der Juden

giebt, unter allen Umständen ein zu günstiges sei, weil es den Juden gelänge, in besonders hohem
Prozentsatz Freisprechungen zu erzielen, wenngleich der Freigesprochene an und für sich als

schuldig zu betrachten sei. Gewandtheit, Verschlagenheit und die Hülfe guter Rechtsanwälte sollen

dieses Ergebnis angeblich herbeiführen.

Auch dieser Punkt ist in den nachfolgenden Untersuchungen über die Freisprechungen

im Deutschen Reiche klarzustellen versucht worden, und auch diese Untersuchung führt zu einer

Bestätigung jener Feststellungen, welche die vorliegende statistische DarsteUivng überhaupt aufweist.

Der Umfang dieser Arbeit wäre zu gross geworden, wenn für jede einzelne der 98 Po-

sitionen der deutschen Kriminal-Statistik ermittelt worden wäre, wie sich der Prozentsatz der Frei-

sprechungen von Juden zu dem Prozentsatz der F'reisprechungen von Nicht-Juden stellt.

Es sind in dieser Beziehung nur Stichproben gemacht worden und zwar gerade bei jenen

Rubriken, welche für die Kriminahtät der Juden besonders in's Gewicht fallen. Es wurden alsdann

die jüdischen Freisprechungen mit jenen solcher anderen socialen Schichten verglichen, die inteUec-

fuell und durch ihre Vermögenslage für ihre Vertheidigung in verw^andter Weise wie die Juden

wohl sorgen können.

Vor Allem mussten daher herangezogen werden die Selbständigen in Handel und Verkehr,

zu denen die Juden einen nicht unwesentlichen Procentsatz stellen. Alsdann wurden aber auch

die Selbständigen in der Landwirthschaft, zu denen die Juden nur ein ganz geringes Kontingent

stellen, berücksichtigt.

Es ergab sich hieraus, dass sowohl die Selbständigen in der Landwirthschaft wie die

Selbständigen in Handel \md Verkehr, wie die Juden, und zwar jeder für sich in weit höherem

Prozentsatz an den Freisprechungen betheiligt sind, als es gegenüber der Gesammtheit der erzielten

Freisprechungen hätte sein dürfen (Vgl. S. 37 ff.).

Die Ursachen dieser Erscheinung lassen sich leicht erkennen. Zunächst liegt zu falschen

Denunziationen ein besonderer Anreiz gegenüber jenen socialen Schichten vor, die in höherem

Grade den Neid zu erregen in der Lage sind. Neben allen anderen Motiven ist dieses Motiv ein

weiteres und besonderes, das die unbegründeten Anklagen gegen die besser situirten Schichten

hinaufzurücken geeignet ist. Sowohl die Selbständigen in Handel und Verkehr wie die Selbstän-

digen in der Landwirthschaft waren daher diesen Gefahren stärker ausgesetzt. Und da auch die

Juden einen nicht unerheblichen Prozentsatz zu den Mittelständen stellen, so mussten auch bei

ihnen sich ähnliche Erscheinungen zeigen, wie bei jenen anderen. Will man nun nicht annehmen,

dass die Selbständigen in der Landwirthschaft, wie die Selbständigen im Handel und Verkehr im

allgemeinen eine besondere Beanlagung haben, durch Winkelzüge trotz ihrer Schuld eine Frei-

sprechung zu erzielen, so ergiebt sich, dass wesentlich die sociale Stellung diese Wirkung herbei-

führt. Die eigene grössere Intelligenz und die Vermögenslage, die es gestattet, einen guten

Rechtsanwalt zu gewinnen, führt gleichfalls dazu, dass die Freisprechungen bei den social

günstiger gestellten Schichten im Verhältniss wesentlich zahlreicher sind, als die Freisprechungen

innerhalb der Gesammtheit der Bevölkerung, die zum grossen Theil aus Elementen besteht, welche

weder selbst, noch durch einen Anwalt ihre Vertheidigung geschickt zu führen vermögen.

Ausserdem wird man zugeben, dass auch die antisemitische Strömung einen besonderen

Anreiz ausgeübt hat, mit allerlei schlecht fundirten Anklagen gegen Juden hervorzutreten. Die

Agitationen der antisemitischen Presse haben den Volksleidenschaften eine Richtung gegeben,

die zu einem solchen Zielpunkt nur allzuleicht führen musste. Auch diesen Gesichtspunkt -wird

man nicht aus dem Auge lassen dürfen, wenn man die Statistik der jüdischen Freisprechungen

betrachtet.

Immerhin bleibt bei der Erklärung der grösseren Anzahl der jüdischen Freisprechungen

das Entscheidende; die sociale Stellung der Juden, wie dasselbe Ergebniss aus den gleichen Ursachen

bei den Selbständigen in der Landwirthschaft und im Handel und Verkehr hervorgewachsen ist.

Die amtliche Statistik, welche die Freisprechungen nur von 1882—1890 giebt, zeigt im

Einzelnen folgendes Bild:
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Sämmtliche Verbrechen und Vergehen von 1882—1890.

(«egenüber <ler (Jesanimtlieitt

freigesprochen:

aller Verurtheilten

19 pCt.

der verurtheilten Selbätändigen

in Landwirtliächaft

29 pCt.

der verurtheilten Selbständigen

in Handel und Verkehr

27 pCt.

der verurtheilten

Juden

99 pCt.

"*!%

I. Verbrechen und Vergehen gegen Staat, öffentliche Ordnung und Religion.

Oegenilber der Gesammtheit;

aller Verurtheilten der verurtheilten Selbständigen

in Landwirthschaft

der venirtheilten Selbständigen

in Handel und Verkehr
der verurtheilten

Juden

freigesprochen: 12 pCt. 25 pOt. 14 pCt. 15 pCt.

IL Verbrechen und Vergehen gegen die Person.

Gegenüber der Gesammtheit:

aller Verurtheilten der verurtheilten Selbständigen

in Landwirthschaft
der verurtheilten Selbständigen

in Handel und Verkehr
der verurtheilten

Juden

freigesprochen: 21 pCt. 27 pCt. 26 pCt. 29 pCt

III. Verbrechen und Vergehen gegen das Vermögen.

Gegenüber der Gesammtheit:

aller Verurtheilten der verurtheilten Selbständigen

in Landwirthschaft _

der verurtheilten Selbständigen
in Handel imd Verkehr

der venirtheilten

Juden

freigesprochen: 19 pCt 33 pCt. 34 pCt. 35 pOt.

IV. Verbrechen und Vergehen im Amte.

Gegenüber der Gesammtheit:

aller Verurtheilten der verurtheilten Selbständigen
in Landwirthschaft

der verurtheilten Selbständigen

in Handel imd Verkehr
der verurtheilten

Juden

freigesprochen: 17 pCt. 23 pCt. 16 pCt. 21 pCt

10 g. Verbreitung unzüchtiger Schriften.

Gegenüber der Gesammtheit:

freigesprochen

:

aller Verurtheilten

18 pa.

der verurtheilten Selbständigen
in Landwirthschaft

22 pCt.

der verurtheilten Selbständigen

m Handel und Verkehr

26 pCt

der verurtheilten

Juden

28 pCt
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16 e. üntepschlag'ungr.

Gegenüber der (xesammtheit:

freigesprochen

:

aller Verurtheilten

18 pCt.

der verurtheilten Selbständigen
in Landwirthschaft

33 pCt.

der verurtheilten Selbständigen der verurtheiltea
in Handel und Verkelir Jnden

36 pCt. 36 pCt

17 b. Erpressung:.

Gegenüber der Gesammtheit:

freigesprochen

:

aller Verurtheilten

31 pCt

der verurtheilten Selbständigen der verurtheilten Selbständigen
in Landwirthschaft in Handel und Verkehr

45 pCt. 41 pCt.

der verurtheilten

Juden

47 pCt.

19 a. Betrug.

Gegenüber der Gesaniintheit

;

aller Verurtheilten der verurtheilten Selbständigen

in Landwirthschatt
der verurtheilten Selbständigen der verurtheilten

in Handel und Verkehr Juden

freigesprochen

:

23 pCt. 41 pCt. 40 pCt. 42 pCt.

20 a. Urkundenfälschung',

Gegenüber der Gesammtheit:

aller Verurtheilten der verurtheilten Selbständigen der verurtheilten Selbständigen
in Landwirthschaft in Handel und Verkehr

der verurtheilten

Juden

freigesprochen: 12 pCt. 20 pCt. 20 pCt. 20 pCt.

22h. Vergehen in Bezug auf das geistige Eigenthum.

Gegenüber der Gesammtheit

:

aller Verurtheilten der verurtheilten Selbständigen
in Landwirthschaft

der verurtheilten Selbständigen

in Handel und Verkehr
der verurtheilten

Jnden

freigesprochen: 46 pCt. 337, pCt. 50 pa. 54 pCt

24e. Verletzung von Absperrungsmassregeln bei Viehseuchen.

Gegenüber der Gesammtheit:

freigesprochen:

aller Verurtheilten

26 pCt.

der verurtheilten Selbständigen

in Landwirthschaft

27 pCt.

der verurtheilten Selbständigen

in Handel und Verkehr

söTct

der verurtheilten

Juden

43pCt.
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Auch diese Ermittlungen zeigen zwar , dass die Zahl der jüdischen Freisprechungen

gegenüber der Zahl der Freisprechungen der Selbständigen in Landwirthschaft und in Handel

und Verkehr kleine Schwankungen und Abweichungen aufweist, aber niemals solche Abweichungen,

die nicht deutlich erkennen liessen, dass auch in Bezug auf die Freisprechungen das allgemeine

Gesetz seine Gültigkeit hat:

Nicht die Religion und nicht die nationale Eigenthümlichkeit sind für die kriminellen

Verhältnisse der Juden in Deutschland das Entscheidende, sondern ganz überwiegend

die sociale Stellung und die sociale Bethätigung.

Wenn man diese Behauptung, deren Richtigkeit nach den verschiedensten Seiten hin

geprüft worden ist, festhält, so zerfallen die antisemitischen Deductionen in Nichts. Es zeigt sich

zwar, dass eine durch die historischen Verhältnisse erzwungene Sonderstellung der Juden auch

eine gewisse Wirkung auf ihren Antheil an der Kriminalität ausübt; für den vorurtheilslosen Be-

obachter ist eine solche Erscheinung selbstverständlich; aber eine besondere Neigung und Veran-

lagung der Juden zur Verletzung der Gesetze ist in keiner Weise zu erhärten.

Die unparteiische Beurtheilung seitens der Nicht-Juden wird dies anerkennen müssen, und
auch die Juden selbst, die so vielfach sich in völliger Unkenntniss über die thatsächlichen Ver-

hältnisse befinden, in denen sie leben, werden aus den obigen Ermittlungen Klarheit über die

Kriminalität ihrer eigenen Glaubensgenossen schöpfen können.

Vor Allem der Ausblick in die Zukunft erscheint alsdann auf dem Gebiet der KriminaUtät

für die Juden keineswegs düster.

Es hat sich für die so vielfach auf niederer Ivulturstufe stehenden österreichischen Juden
gezeigt, dass ihr Antheil an der Kriminalität beständig gesunken ist; die entsprechenden Zahlen lauten:

1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891
Juden: 1326 1229 1246 1249 1239 1204 1096 991 1069 1022

Und in Deutschland sind die Verhältni.sse in ähnlicher Weise günstig.

Es wurden verurtheilt:

1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892
Juden: 3493 3478 3487 3241 3399 3428 3447 3480 3546 3488 3801

Dabei ist wiederum trotz der Bevölkerungszunahme in nur zwei Jahren ein Hinausgehen
über die Zahlen des Jahres 1882 zu bemerken; im übrigen bleiben die Zahlen in 6 Jahren so gut

wie stationär und sanken in zwei Jahren nicht unwesentlich gegenüber dem Jahre 1882.

Um so bedeutungsvoller aber sind die Zahlen für Deutschland, weil unter Berücksichtigung

der entsprechenden Bevölkerungszunahme die Bestrafungen der Nicht-Juden um 28 pCt. gewachsen
sind und die der Juden nur um 8 pCt.

Ein Theil der Bevölkerung, bei dem sich solche Erscheinungen zeigen, birgt keine Gefahr
für die Kultur.

Zu pessimistischer Muthlosigkeit liegt also gewiss keine Veranlassung vor; aber freilich

ebensowenig erwünscht könnte es sein, wenn die voriiegende Arbeit ein selbstgefälliges Gehen-
lassen bei unseren Glaubensgenossen zeitigen würde. Die Arbeit sollte geeignet sein, durch ihr

Beweismaterial Vorurtheile zu zerstreuen; aber sie sollte unsere Glaubensgenossen auch anregen,
dort mit aller Energie durch Erziehung und durch socialen Einfluss einzugreifen, wo Schäden in
den eigenen Reihen zu beseitigen bleiben.

BERLIN, im Im /cmber 1895.

Im Auftrage:

Dr. P. Nathan.



Die kriminalität
btr

d^nftlid^m unb bcr jübifd^en Bemol^ner





1. ^odhticrratl} iinb Santeäüerratfi. ^eixiblidje §anblungen gegen befrcunbete ©tantcn.
a3erbre($en itnb 93evgel)en in öejug auf bie 3hi§übung ftoatäbürgerlic^er 9tccf)te.

aSerurt^eilungen



3c. 2(nbere götlc be§ 28tberftaiibe§ gegen bie (S>taat^(\ema\t

«Beruvt^eilungen
3n ben

Sauren

Ucbet^aupt

3ubcn

1882

310

1

1883

245

1884

294

1

1885

280

4

1886

313

1

1887

342

1888

261

1889

327

1890

483

1891

427

1892

367

3

3649

12

9löcö bem

öer jübifdjeii

SÖfOöIfcning
t)ältene§ fein

büvfcn

:

43

31immt man btt ©on=
jof)l ber auf bie 3iib?n
enifoUeiibeii Scr=

iirl!)£i{un8eti mit 1 an,

fo njiirbcn t^otMlliS
3ubcn Beturt^cUt:

0,28

etatt 43 «Qmirt[)ei(ungeu cntipredKiib bem 'iieuültening^ueiljültuife tf)Qtfcid)licf) nur 12 a3er»

urtl)eilungcu uon 3ubcii.

Sie i^ofttiouen 3a, 3b unb 3c 5ufammengenommen umfaffen ben 9l6fd}nttt be§ ©trofgefe^budöcS

über ben „SBibcrftanb gegen bie StnatsgciDolt". Statt 1835 Sßerurt[)eilungen entjprei^enb bem

SeDölferung§üer[)ältnife entfallen tl)atfQd)lic^ auf bie 3nben nur 670 9Serurtf)ciIungen. ein bemerfenä»

roertt) günft'igeä SBerljaltnife.

4a. £-)au§frteben§bru^.

3]erurt[) eilungen





2tuC-iDaiiberun9 oon 1877—81 sujitfc^reibcn fein. Sei ber mäimli(i)en Seoölferung nomtic^ liegt bei

$öt)fpunft ber 3(uöiDanbenmg in ben ?nter§jn()ren 17 unb 18, at)o wirb man in ben 3{u§roanberungä»

nocfiroeifen ctma oier biä fünf 3al)re äurücfgrcifen muffen, bei 1886 etwa auf 1881, um benjcnigen

2(u&)imnbereriaf)rgnn(i 5U finben, miß bem üemuill)li($ ein bebeiitenber Ifjeil be§ betreffenben 3Ql)rgangeä

Don 5ycrurtf)eillen ber in 3iebe fteljcnben S?Qtegorie flammt, gür bie 3at)len ber 33erurt^eilten au§ ben

3Ql)ren 1882 bis 1886 bilben olfo bie ^araaelrei()e bie SabSiuanbereräa^Ien etwa fcer 3a^re 1877

big 1881. Tiun betrug bie 9Iu§umnberung im 3nl)TC 1877: 22, im 3at)re 1881: 210 Joufenb ^öpfe

(barunter runb 13 bejui. 123 Inufenb mönnlidie ^^jerfonen). S)iefe fteigenbe 3leif)e fpiegelt fic^ in ber

gleichfalls fteigenbcn SReil)e oon ä^erurtlieilten ber 3ial)re 1882—86 raieber; aber fclbftoerftänblic^ in Diel

geringerem aJJofee, weil eben nuf jeben 3af)rgang Don a^erurttjeilten 22 So^rgänge uon Stuäroanberem

mit einiuirfen. (Seit ben öaljren 1882—6 l)at bann bie Stiiöumnbenuig roicbcr abgenommen, unb e§ ift

bafier lüoljrfc^einlicfi, ba^ in einem ber näcf}ften ober frf)On im näcf}flen Sa^re auc^ bie 3al)l ber wegen

3?erle^ung ber 2Bef)vpf(icf)t iH'rmtljeilten roieber abnclimcu wirb.

^iernocf; büvfte e§ flar fein, bafe an bie iäl)rlicf}en 3al)[cu biejer ^i5ernrtl)eilten (£d)ru6fo(9erungen

auf bie ^riminolitöt in bem ©inne, wie eä be5Üg(i(^ ber anberen Seliftimrten suläfftg ift, ingbefonbere f)ier

auf bie ©rünbe, weld)e ju biefcr ©efe^eSoerle^ung Derleiten, mmüä) auf bie Ungnfriebcnljcit mit btn

tjeimifc^en 3uftänben ober auc^ nur auf bie §äufigfeit ber wirftic^ »or^anbenen Slbneigung gegen ben

Ü3tititärbienft niäjt gefnüpft werben büvfen".

9Bir tjaben biefen 3(u5fül)rungen nur fjinjujufügen, ba^ bie fttirfere Setfjeitigung ber Suben on

biefem ®elift fic^ au§ il)rer ftärferen 5tu§wanbcrung erflärt. Sie ftnb 5 fad) ftärfer, al§ eg i^re ©eelenja^t

mit fic^ bringen würbe, an ber 9lu§wonberung bettjeiligt; e§ Ijat atfo nichts auffaöenbeS, ba% fte bei

biefem a3ergei)en mit 4006 gäflen gegen prosentueü 2408 bet()ciligt ftnb. Stuf eine ftärfere 2(bneigung

gegen bie 2Bet)rpfli($t fonn man na^ ben obigen amtlidjen 5Iu5laffungen feine§fo(I§ fcf)Iie^en.

4e. aSergc{)en gegen bie SSerorbnungen bejüglid^ ber ©d&iffafirt.

aSerurtl^eilungen



4g. 8»wi^fr^tt"^I""9^" gfgf" f'if 3Sürf($viften über bie Sefdjäfticjiiug von

2U'beiteriinien, folüie jitcienblic^en 2(v6eitevn.

aSerurt^eilungen



35ie le<3ten 3 3iu6rifen 4 g, 4h unb 4i ftnb uerroanbten Sljarafterg; fie fteden bor 3uroibei=

f)Qiib(itngen unb SSergefien, bie nuSfSitiefelid^ ober im SBefentlic^en nur in inbuflrieaen Setrieöen begangen

Sie florfe inbuflrieöe 23cüölfening im .Sönigreicf) <£ad]\m. wie bie ftnrf an ber 3nbuflrie bet^eiligten

3uben finb bei biefen föefcljcsiifrlf^iingen beibe über bie normalen 3o[)len Ijinaus betl)eiligt. 93ei ben

einscincn 9inbrifen geigen fid) äiuifd)en ben gafjlen be§ Äönigrcii$& ©ac^fen unb benen ber Suben

nid)t immer cntjprei^enbe a3evfd)iebnngen.

9Je(f)net man aüe 3 innerlich oerroonbte SRubrifen jufammmen, fo ergiebt fic^:

SSerutt^eilungen oon 3uben SSeturtfieilungen ton E^riften be§ Sönigr. Sodifen

gälten naäi htm sproccnl(a6 P"en nadi bem ^jßrocenlfafe

l6Qtfäcf)Ii(^ bet SBeDölfetung fein bürfen lf|Qlfäcf)Ii(^ ber ©ebölfetung fem butfen

5Rubrif 4 g 261 34 665 193

4 h 1068 579 12683 3282

4i 136 43 489 243

1465 656 13837 3718

S)ie Ueberfc^rcitmig gegenüber ber S)urd)fc^ni(t§5a[il belänft [xd) bei ben Suben auf 123 pEt.

Sie Ucberfc^reilung gegenüber ber 3)ur(^fd)nitt53a^l belauft fic^ bei ben eijriften be§ Äönic,r.

©oc^fen auf 272 p(St.

4k. Ungefe^lid)e ^Trauung burc^ ben ©eiftlicften unb Dorfi^riftSwibrige Sfiefcfitiefeung

burd) ben StonbeSbeamten.

33erurt^etluiigen



S)ie Seftvofunocn bicfcv ^oRtion crneBen ftc^ nieift oit§ a3evfiöfeeti ciet^eu bQ§ ^ranfenfaffengefc^.

iinb t)a fte bie 5?hteitge»er treffen, unter biefen ober ber '-^rüäentfag ber Sitben pfiev ift oI§ in ber

©efammt&etiölfentnci, ift c§ crflärlid), bo^ oudE) bie 3Qt)( ber rcegen biefer (Straftf)at öerurtljeilten 3uben

ben normalen ^rosentfo^ überfteigt.





2lud) bic§ aSevgc{)en ift ein corjugSweife oon ^aitfleutcn begangenes unb bie ftörfere Set^etügung

ber Sitben bofier erfiäviicf). @§ üerbtent bemerft ju werben, ha% bte 3a{)l biefer 3Serge()en bei ben

Suben im Diücfgong begriffen ift.



10



11

2In unb für ftc^ ift fc^on baS' 9Serf)ä(tni^ 19 817 ^dde uberf)aupt gegen 275 ootx 3itben begangenen

nid^t fe^r betaftenb für biefe. @§ fommt ferner f)tn3U, ba^ bie .f?itppe(ei ein 3Scr6re(^eu ift, bas oorjuaS^

roetfe in ©täbten oorfommt, fo entfallen oon ben gefammten 19 817 J^äflen 5006 adein auf Seriin.

®a nun bie Suben in f)i.i[)erem @rabe totäbteberooljner ftnb, all bie übrige 58euölferung, fo finb fte aiic^

an biefem aSerbred}en ftärfer betf)eiiigt. 3n ber ZfyM fommen üon 275 wegen .Kuppelei beftraften 3uben

allein 118 auf Serlin, unb äf)nü^ liegt c§ in Hamburg ic. ©abei jeigt bie 33ergleicl^ung, ba^ bie

3uben 58erlin§ im 3Serf)d(tnife ju i^rem 33eoöIferung§contingent weniger ^^uppeleioerbrec^en begeben, at§

bie ?iic§tjuben biefer ©tobt:

iußgefamt 5006 gäfle in Berlin, baüon müfeten entfallen 5 pßt. = 250 ("ycillen auf 3uben;

e§ finb aber nur 118 Jälle.

10 g.



12

2)tc Seleibtgung ift ein SSergefjen, ha^ mit ber .fSEörperöevte^ung in geroiffem Sufammenfionge

flefjt. Sffiä^renb bte rof)eren ©itid)ten' ber 93eDöIferung, wenn fie ftc^ üerle^t fügten, eine 5?örperoer[e^ung

begeben, b. ij. [xd) ti)äiüd) xädjm, werben bie l}öf)er ftef)enben focialen (Sd)ic^ten, wenn fte fic^ icf)on ju

einer 9üt§fc^reitung ftinrcifjen (offen, bie§ meift nur in JBorten tt)nn. S)a nun bie 3fuben in ftorfem

«Procenlfa^ 5U ben mittleren <2c{}icf)teu be§ beutfc^en 5ßolte§ jäfiten, ftnb fte bd bem S)e(ift ber Seletbigung

ftarf, 6ei bem ber ,^örperoer(et3ung \d)wa(i) vertreten. SOSie bei ben 3uben liegt eg bei bem ^QnbetSftonb

itberf)aupt, ber, obrooJ)! nur 4V, pEt. in ber Seüölferung, ju biefem aSergef)en 17 pdt. aller gälle fteHt.

UebrigenS ift bie Seleibigung fine§ ber Ieid)teften 3Serget)en, für ba8 in 80pgt. ber fammtlid^en göHe eine

©elbfirafe a(8 genügenbe ©ü^ne ongefe^en roirb.
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3n ben

Sagten

Ueber!)aupt

3ubcn

13c. Söbtung auf SSerlangen be§ ®etöbteten.

Si c i- u r t § e i l u n 9 e n

1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 Summa

9!n(4 beni

«Prcceiniotj

ber iübiK*cii

SeüblftruMji

Hätten £» fei"

bürfen:

10

9!lmml man bie ©(i[I=

jatil bf r auf bie 3uben
entfafleiiben Set=

utttjeilungeii mit 1 an,

io iDurben tftatfäAltd^

Snben oeiuttöeilt

:

©tatt 53eiurtl)eilim(ien entfpiec^enb bem 93eoölferunci8Derf)ältm6 tfiatfac^lii^ «enntljeilungen

öon Suben.

13d. J^inbcSmorb.

«8erurtMiI""Sen
3n ben

Sauren

Uc6er^aupt

Suben

1882

171

1883

175

2

1884

161

1885

189 187

1887

168

1

1888

172

1889

191

1

1890

161

1

1891

148

1892

222

Summa

1945

' 5

5iat6 bem
<Procenf(a5

ber liibifdnii

SSeoblfftunti

Ijältcn cä fem
blirfen

:

23

9Ummt man bie ©oB'
jafil ber ouf bleSuben
entfaflenben Set=

uttöcilungen mit 1 oiL

jo mürben tljatfäc^Ufl

3uben berurtöeilt

:

0,22

(Statt 23 58erurt{)eilungen entipred)enb bem Seoölferungäoertiättnife t^atjöc^Uc^ 5 a^erurttjeitungen

öott Suben.

13e. 9l6treibung.

«8erurtMii"«9en



14



15

14d. SBet^ctügung on einer ©^(ägerei, welcfie %ob ober fdirocre ^örperoerle^ung
3ur ^"'9^ I)atte.

SSeruvt^eitungen
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15b. SBiberrec^tlicfie 5retf)ett§ent5tef)itng.

aSerurt^eitungen



17



18



19



20

evaäiucnb an bte oorigc «Rii&rif f*Iiefet [id) biefe, bte bie fd)roer|ten Setntgsfäae cntl]5lt, unb

rcrabe 6ei bicfcn jlnb bie 3ubeirbemerfciigii'cit[)er -Bcife fel)r roenifl oertrcten. S;teS ift um fo bebeutfomer,

ülg Quc^ bei biefem aSeibredjeu, loic bei bem uongeii, c. 18 pGt. ber gaüe im ^anbel Dorfommen.

19c. Untreue unb ^flidjtniibrigfeit be§ a^orfianbeS K. einer SlftiengefeKfc^aft.

ÄommQubitgefcllfcfjQft auf Slctten, eingetragenen ©enoffenfcfeaft, eingefc^riebenen

^ilfgfnffe, foroie ^Jergeljen gegen ba^ SBanfgeje^.

aSerurtJieilungen



21



22

31c. Jliibcve SBerbvi'djcn uub 2>ercief)cn in Seäug auf ein Äonfiir50erffif)ren.

aSerurt^etlungen
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93erurtIieiUen bem 23entf „§anbel itiib ^eüc^x" an. 2ßcnn olfo ber ^onbel mit 5600 gaffen ftatt mit
400 betl)eili9t ift, i]ai e§ iiirf)t§ Quffnffenbeg, bafe bic 3iiiben 300 gciffe ftatt 112 äät)Ien. Uebvigeng ift

biefe§ ®elift einc§ ber leicf)teften, bo in ber großen TOe^rjof)! ber gäHe auf ©elbftrofe erfannt wirb.

33b. SSefeitigung oon 2Sermögen§ftü(fen bei brol}enber Stt^fing^ootlftredfung.

SSeruvtl^eilungen
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23f. Sßu^er.

SScrurt^eilungen
3n ben

Saucen

Uebi-r^oupt

Suben

1882 188:5 1884 1886 1887

36

1888

36

1889 1890 1891 189-2 Summa

547

100

ytadi htm
33roc(iitfa6

btt lübifcfien

SBeobKerunj
Jättcn tS ftin

bürfcn

;

6V2

Stimmt man bic SoIU
ja^l ber auf bie 9ubtn

fnifalloibeit JBers

iirtlieilungeit mit 1 an,

fo lourben t^atfäi&Itc^

Oubtn Bfrurlf)cilt

:

15,40

Don Silben.

Statt 6V1 a5ernrtf)ctlungen entfprecfienb bem Seoölferungsoertjültnife t^atfädjlid) 100 i^erurtljeilungen

Unter ber SRubrif „^onbel unb 9Serfe[)r" ftnb oevurtI)ei(t ttegcn SBnc^er in ben 5al}ren:

1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 Summa

56 54 27 22 19 22 23 29 10 31 27 320

olfo 58 »et. oHer gölle. 9ton oerftef)t ftd^ üon felbft, ba^ bie Qaijl ber gilben öte( großer fein mitfe,

al§ ihrem ^rojentfn^ in ber Söenölferung entfprid)t, bo ja il)r 3(ntl)eil am ^anbel§ftünb etn fo oielfoi^

oröfeerer ift. UebrigenS ift biefe SabeEe nac^ bem gingeftänbnife ber aMidjm ©tatiftif feine§weg§ jur

SBeurt^eiiung biefe§ ®eüfte§ auSreic^enb. ®ie ^riminalftatiflif beg Sat)re§ 1890 II fol. 9 fagt barüber:

„JXuffattenb gering ift bie 3al)I ber wegen 2Bu(J}er§ aSerurtt)ei(ten (1890:22, 1889:41). Offenbar

^at ber 2ßii(i)er aucf) *in 3lnbetra(i)t beä großen JRaume«, roetd^en bie§ S)e(ift in ber öffcntliiijen Sisfuffton

einnimmt, eine erf)eblici) größere 2tu§breitung, alS biefe 3al)len erfennen laffen. ßg fc^eint, al§ ob ber

aßniier jur 3eit fi(i) gum' großen S^eil foli^er 5Recf)täformen bebient, ba^ if)m ouf ®runb be§ beftet)enbeu

aici^teS uicf)t beigcfommcn raetben fonn. ©aneben icirb fic^ bie geringe gatji ber aSerurtfieilten and)

borouS erfliiren laffen, boS bie bnvc^ bag 'Selift 9Ser(e|ten, olfo bie ^i<eiunrf)ertm, im eigenen 3ntereffe

öielforfi SU fdjmcigen pflegen unb ber 9tad)tiieiä be§ beliftifc^en 2:f)atbeiiaubeS oft befonbcren (5rf)iüierig=

feiten unterliegt, hierauf lueift aiiä) bie große 3a[}( ber greigefproc^enen bei biefem Selift ^in

(1899; 42, 1889:55)."



25

SIuc^ bei bicfem 3Serfle^cn entfallen 334 gdde, b. 1^. 33 pSt., auf ben Semf „§anbel unb
fßextetjX", unb e§ erflärt fid) bomit ber []of)e 5[utf)eil ber Suben on biefer (StraftI)Qt.

^ad) bem SBebölterungSöetöältnife fottten fein fmö Q^er

Sei ben in §anbef unb 9Serfef)r 58efc^äftigten: 45 gäDe 334 gotte

Silben: 12 » HO -
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24d. golirlänige ®efQ!)tbung eine§ eiieiibofintrairgporteS.

3Serurt^cilungen
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aeSenu mon in SBctrod)! sie^t, bn& 1442, a(fo 29 p6t., biefer 93erurtf)ei(ungcn auf bie 3flubrif

„^nnbel imb 9SevfeI)r" entfallen, fo ift eine I)öl)ere Setfjeilignng ber 3iuben, als md) i^rem 33eöölferung§'
prosentfa^, felbftöerftänblic^.

Ülaäl bem BeBöIferungSberpIlnife fottten fein finb abet

Sei ben in ^"'anbel nnb 3Serfef)v 93cfcf)Qfiigten: 212 gäffe 1442 gätte

Suben: 58 ,, 236 „

J84h. ®e



25d. 2tnbere a5frge{)cn unb aSerbrec^en im 3Imte.

SSerurt^eilungen
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III. SSerBrcd^cn itnb 93eigel)en gegen bai SSermögen.

SSerurtl^eilungcn



30

3 a d7 f <^ Tt.

®ic kriminalität bcr ifttiftlic^en f8etooffmt te$ ^önigtcidjd ®a^f(n

unb bev ^uben in ^eutfd^lcinb.

Sßenn bie aSc^auptimg, meiere übrigens nur noii) öon ber Unn)iffen{)etl imb üon politifc^en utib

reltgiöfen ganotifevn beftritlen wirb, richtig ift, bog ber SSeruf ber wefcntli($[te goftor für bie §äufigfeit

bcftimmter 33er6re(^en ift, fo mufe bie Äriminolftatiftif einer ftarf l^onbettreibenben 33eDöIferung fic^ ber

jübifdien onnäljem, ba, bind) bie f)iftorif(f)e (Sntwicfctung gejraungen, bie Suben gleidjfadS üorsugSiDeife

bcm $QnbeIöftnnb angehören. 58on allen größeren S)iftviften beö beutfcf)en 5leicf)cä mufe baijix bie ©latiftif

ber 58crbrec^cn unb 9Serge^en im 5?önigreic^ (Sa(^fen ben geeignetflen S^ergleici^ mit ber Qai)l ber SSerbrecöen

unb S8ergcl)en unter ben Suben bilben, unb wie bie nacf)folgenbe Tabelle leljrt, trifft bieö Qucf) im roefent=

Iid)en ju. g^reilid) fann biefer 5ßergleic^ nur eine 9(cl)nlic^feit ergeben, benn, roenn aud) bie 3fll)' berjenigen,

bie bem §anbe(gberuf ongel)ören, im' Sönigreid^ Socfifen im SSerijottni^ jur ©etamtbeüölfernng größer

ift, olß ber !i^urd)fcfinitt im bentfcfien 3tcicf}e ergiebt, fo ift ber ^^rojentfa^ ber ^nnbeltreibenbeu gegenüber

ber ®efamtbeüölferuug beä Sönigrcidi§ ©ac^fen bod) immer noc^ nidtit entfernt jo IjodE), wie ber ^jirojentfoft

ber (jonbeltreibenbcn Suben gegenüber ben nidE)t I)onbeltreibenben 3nben.

SBir fel)en nun in ber 3:f)at, baß bie 6inrooI)ner be§ ßiJnigreic^S ©ocfifen wie bie Suben einen

fe^r ^oljeu '•^U-o^cntjat? jn folgenbcn aSerbvccf}cn refp. 9Serge{)en fleHen:

4 g) 3uwibcr()anblungcn gegen bie S^orfcfniften bei 33efc^dftigung tjon 2lrbeiterinnen bjw.

iugcnb(icf)cn 3(rbeitcrn.

4 h) 3iiroiberl)anblungen in Sßesug ouf ^onseffionSpflic^t Jc, fomie gegen be^örblidie Stn«

orbnungen betreffs ber ©icf)crf)eit§t)orvid}tungen ber geioerblicfien Slnlagen.

4 i) ?(nbere 58ergel)cn gegen bie ©einerbeorbnung.

5 a) SJtünäUcrbreiljen.

10 f) fi'uppelei.

10 g) 5lcrgevnif5 burd^ un5Ücf)tige C^anblungen, aSerbreilung unjüdjtiger ©cf)riften :c

12) 3iueifompf.

17 b) (Srpreffung.

18 c) ©eroerbS' unb gewol)nl)eit§mäfeige §cf)Ieret.

19 a) Setrng.

19 b) betrug im n)ieberI)olten JRürffolIe.

19 c) Untreue unb ^>f(icf}taubrigfciten be§ aSorftnnbeS jc. einer Slftiengefenfdjaft, 5Jommnnbit=

geicdfctaft auf ?lftien, eingetragenen ©enoffeujcijaft, emgejcfirtebenen ^ilföfaffe, femer SBer-

gel)en gegen ba§ Siaiifgcift?.

20 a) Urfuubeufiitfcfjnng.

20 b) Untcrbrücfung non llrfunben.

21 a) 33ctrügevifd)er ixinfrrott.

21 c) Stnbere 58ergel)cn gegen baj; J^onfurSgefe^.

22 e) 3Serle^ung frember ön'l)eimniffe.

22 f) mid)ix.

22 h) SBerge^en in SQejug auf basJ geiftige (£-igentl)um.

25 a) 3Iftioe «eftcd^ung.

$)ic§ ift iUQkid). mie l)eniorget)übcn, bie Sifte ber mefentlidifien ^Serbredien unb il'ergefien, an
bemn mäj bie Subcn ftörfer beti)ciligt finb, aU iljrem g^rosentfat in ber 33et)i.ilferung eutfprid)t.
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©emeinfam i[t ferner beii Subcn mit ben (ätnrooljncrn beS Königreichs ©Q($fen bet

geringe 2lnt^eil nn folgenben 23erbred)en unb iBerge^en:

1) §ocf}t)errotf).

2) 53e[etbi9ung be§ SanbeSl)errn. SBeletbigung Don 33unbeSfürften.

4 a) $ausfvteben§bruc^.

4 c) Süreftbrud).

9) 5ß2r6recf)en unb SSergel^en in SSejug auf ben ^erfonenftanb.

13 d) tinbeämorb.

13 f) Sluöfe^ung.

13 g)
•
gnljvlaffifie 2:öbtmig,

14 a) 6nnfQcf)e ,S^örperoev(e^ung.

14 b) ®cfiil)r(ic^e ^övperoer(e^uug.

14 c) ©diioere Sörperoerte^sung.

14 d) 33etl)eiligimg an einer ©d)lrigerei, roekl)e !£ob ober fd^mere .??örperoerteöung jur golge ^atte.

15 c) 3}ötl)igung unb 58ebroI)ung.

17 a) 9lanb unb räuberifc^e ©rpreffung aud) im SRücffatt.

18 b) ®infa($e i^el)[erei.

20 c) Slnbere gäHe Don Urfunbenfolfdjung.

22 c) aScrle^ung fremben Oebrauc^S» unb 3urücfbe{)altung§red)te8.

23) @ad)befd}äbiguug.

24 b) 5af)rtäffige Snbronbfe^ung.

24 d) gal)r(äffige ®efäf)rbung eineS ®ifenba!^nlran§porte8.

25 b) Scftec|ung (pafftüe).

25 d) Stnbere 3Serbrec^en unb 9Serge^en im Slmte.

©iefer d^arafteriftifdien Uebereinftimmung gegenüber, welche ftdt) wefentlic^ ouf btejentgen 3Ser=

tred^en unb aSergcl)eu bejicl)!, bie befonberS t)äufig im §anbe(§ftanbe üorfommen, finb bie roenigen oor»

l^anbenen ©ifferensen für unferen 3?erg(cid) nid)t non roefentlic^cm 33e(ong.

®ie Öuben ftefjen günftig, uiäf)rcnb bie Ginrooljncr bc§ Königreichs ©ac^fen eine i^rem ^rojentfa^

entfpred^enbe ober fogar eine iiod) größere Qaiji öon aScrurtl)eiIungen oufweifen: bei allen ©ittlicfifeitS«

©elifteii, beim 5Jiorb, 2:obtfrf)[ng, 58crgiftung, 9(btrcibung, enblii^ bei S)icbfta()(, Unterfcfjtagung unb

SBegünftigung, foioie bei ©eiualt unb ®rof}ung gegen 53eamte unb Befreiung oon ©efangenen.

Umgefc!)rt fteljen bie ©inraoljner be§ Königreidjs ©ac^fen günftig, n)äl)renb bie 3uben eine ju

^ofje SSetfjeiHgung fjaben: bd 33cleibigung, 3Sevge(ien gegen bie 3BeI)rpf[ic^t, bet @ibe§üerbrecf)en uub ein»

fadiem 33anferott. ae(3tereS ift eine fel/r mevfiuürbige (Srfc^einung, benn, obgleich bie ©ad)fen im einfachen

$8onferott günftig ftef)en, fteüen fte 5u beni betrügcrijd}en Sanferott einen enorm I)oi)en Stnt^eil, ben

fec^ften S:t)eil aller giiHe, bie in ©eutfc^Ianb überl)aupt oorfommen

3n ber obigen i^crg[eid)uug finb eine ?(näaf)( oon 2)eliften, bie entroeber fetten oorfommen ober

feine mefentfidie Stbioeid^ung oon bem nornuilen <Ba^e geigen, unberütfftcf)tigt geblieben, bod) finb in ber

folgenben au§fflf)rticl)en Snbctie alle in ben nmt(id}en ÖueHen oorfommenben Stubrifen jufammengefteHt.

(Snblic^ fei nod) bemerft, bafe ber 35erg(eicf) nur mit ben dirifUic^en ©inraoljnern beö Königreiches

©0($|en gemacht roörbcn ift. Sie fleine gal)! Don ©traftl)aten, weldie uon Suben im Königreich «Sadjfen

begangen roorbeu ifl, rourbe iebeSmal oon ber @eneral=©umme abgt'äogen.
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9t a m e

b e ä ® c I i c t

8a[)I bet

SSeturllieillftt

üBer()oupt in

©eutjcftlanb.

"Sie 3a^[

btt im SJönigreic^ ©acfiien

Beruttf)cilicn Sftriften

war töoliöcfilitS. Wtte fein bürfci

5Die So^I

Set in Deuffc^Ianb

berurlfjeilten ouben

mar tfiatfä(6Ii(S. [)ätte fdn blirftn.

Jiet^etligung an einer Srt)lägerei, ttielc^e

Job ober fdjroerc Siuvevtierlegung jur

golge l)atte.

Vergiftung.

ga^rlöfpge Sförperlierlc^ung.

'Sttbt(ä)tn unbSScrge^en raiber bie

t)erfönlicf)e greifieil.

3Kenfe§enrau6 unb ©ntfü^cung.

SEBibertec^üic^e greifjeifSenijieljung.

9?ötl^igung unb iBebtol^ung.

©ieftfta^I unb Unterf^Iagung.

einfacher Ssiebfta^I.

©infoc^er ©ieBfta^l in toicbet^oüem

SRücffaae.

©d^toerer ©iebfta^I.

Sc^toerer ©iebftafjl in «teberl^oltem

SRücffafle.

Unlerfd)lagung.

3lau6 unb ert)reffung.

SRaub unb räuberifcf)e (Srpreffung,

auc^ im SRücffaUe.

©rpreffung.

SSegünftigung unb ©edieret,

»egünftigung.

(Sinfa^e ^c^Ierei.

SetoetB». unb gctoo^n^eitSmäfeige
Qd)kxei.

©efilerei in toieber^oltem SRüctfaae.

©etrug unb Untreue.

Sctrug.

©etrug in luieberl)oltem SRürffade.

Untreue unb ^5flicf)tiuibrigfeit

be8 aSorfianbe« jc. einer Slfticmiefeafiijaft,

Soninianbifgefenfcfintt auf 3Jtiten,

eingelraiienen (Senoffcnfcfiaft,

eingetragenen ^iilfsfoffe,

fotoie «ergcfjen gegen bai süanfgefe^.

Serfälfti^ung »on JJntjrung«» unb ©cnufe.
mitteln, geilljalten Derfäliditer ober

i'erborbener 3fQl)rung«» unb ©enufemitlel;
luiebert)oltc 3utoiberI)Qnblungen gegen

bai ®cfe6 betr. ben SBerfefjr mit
©rfaömitteln für ©utter.
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;^ r c t f p r c d? u n g c n.

©iner oberffäc^lirfieu ®uvcf)fi($t ber in ber ^timiunlftatifitf niebeviielogten eiuäeliieu Sl)Qt|acl)eu

foim tcirf}t bie c^vofee 9ütänl)t uon grcifpvedjuiincn nuffaHen, bie bei ber Siu&rif Subeii tjcvüortiitt. 3Bir

ftnbeii in ber S:^nt unter biefer 9iu6rif eine prosentueE größere Siffer g-rcigefproc^ener, nlS beii übrigen 3a()(eu

ücrf)älhiif3niäfeig enlfprecf)en mürbe, unb mQnd)e befangene S8enrtl)ei(er laffen fid; baljer 5U bem üorciligeu

(Sdjlitfe ocrlciten, bofe bie 3nben qu§ bcm @rnnbe Ijäufiger freigefprod)en werben, weil fie in ber 33ertf)eibigung

geronnbter feien, a(§ bie 9Ii(f)tjitben. ?tnbcrerfeit§ mürbe man ju mcit geljen, menn man bcl)aupten moHte,

ia^ unter bem ©influfe ber äci'ftvömnng ein tsube ben (£tnot§anmätteu oou oornI)erein einer ©traftl)at ct)ev

t)erbnd}tig erfc^einc, unb bofe bc§()olb bie 9lnftage gegen Suben nid)t feiten ju leid}t erljoben würbe. 33eibe

Stnfdjauuugeu finb in itjrer 51ttgcmeinl)cit nidjt jutreffcub, unb ju einem rid)tigen Urtl)ei[ fomml man
nur, meun man bie ©inmirfung ber eiuselnen 33erufe nnb ber fogioleu Sage ber 5tugeHQgtcn gugteic^ mit

in 33etrad)t jicbt. Wan mirb ol)ue weitereg jugebcn, ha^ e§ einem 5(ugeflagten, ber in ber Sage ift,

einen tüchtigen ?lnmalt 5U neljmen unb ber für feine $ßcrtl)eibigung ©etbmittel aufgumeubcn im Staube

ift, leiditer mirb, feine Uufd)ulb nad)5umeifen, al§ einem armen, uugebilbctcn unb ungefdjidten S;eufc(,

ber auf beu "S^ienft eiue§ £)ffi5ia(üertf)eibigerg angcmiefeu mirb. 3iatürlid) mirfen nod^ anbere ©rünbe

mit: 5a[)(rcid)e S)enun§iationen 5. 33. mögen 23etr"ug, SBnuferott jc. föuucu fid} md) ber 9fatur biefer

©elifte üür5ug§mcife nur gegen felbftftänbige grmerbtreibenbe, ingbefoubere ftauffeule, ricfiten, unb uermögcube

^ßerfoneu bieleu bem dldh, ber 9tnd)fuc^t k. eine gielfdieibe, bie teid)ter 5U folfdjen 9tufd}nlbigungen nnb

jur t£-r[}ebuug non Sfnflageu füljrt, al§ bie§ gegenüber ^^erfonen ber gaÜ ift, bie ber ^Jiifjguuft mcniger

in bie 9(ugeu ftedien. Sie 3uben aber ge()i}ren in il)rer SlJefjrjal]! bcm C^anbelSbernf unb biefem mieber

befonber§ a[§ felbftftäubige ^anbeltreibenbc an, unb au§ biefem Jtntljeit läfst fid) o[)ne meitercö fd^tiefeen,

bci^ bie 'Safil ber g-reifprediungen bei ibnen gröfeer al§ im allgemeinen S)urd))diuiit fein mufs. 2Bifl man

batjer rid)tig uergleid^en, fo mu^ mau bie gelbflftänbigen ber SJubrif „C^aubel uub S^crfetjr" mit beu Suben

iu ^^oraücle fteüen. 9tber aud) bie ©elbfiftonbigen ber auberen 3iubrifen, bie gleichfalls bem 9ieibe nnb

ber fQlfd)cn Stufdjulbiguug auSgefe^t finb, fjaben meit mcl)r greigefprod}ene al§ ber S)urd}fd;uitt, unb alä

Seifpicl bierfür finb in ben folgenbeu S^abeßen bie <2elbftftänbigcu in ber Saubmirtf)fd)oft mit aufgenommen.

®a bie üorliegenbe 5trbett einen 5U großen Umfoug erl)alteu bätte, meun aUe 98 eiugelnen

^ofitionen ber S^riminalftatiftif awä) unter biefer Sobeüe aufgcjäblt morbcu mären, fo mufeteu mir un§

auf bie 5 sufommenfaffenbeu SRubrifen uub einige ©ttd}proben ou§ ben eiuselnen ©eliftcn befdiränfeu.

5Dicfe ©tidfiprobcu finb gerabe au§ beu faufmciunifdjcu ©eliflen gemöl)lt, meil bei biefen bie Suben nnb

folglich auc^ bie freigefprodjeucn ^uhm einen ftärferen ^srojeutfatj bilben, a(§ e§ ber uormaleu ^-^al)!

entfpräd}e.

Sie folgenbeu SabeUeu ergeben übereinftimmenb a[§ 9?efultot, ha% ber 'isrojentfa(3 ber freigefprod)eneu

Subcn üon bcm ©a^e ber freigefprodjcneu fclbflftiinbigcn ©emerbetrcibcuben übcrl)aupt im ^-lanbel, mie

in ber Sanbmirt()fd}aft nid}t mefcntlid) nbmeidjt, unb bafs äugleid; iu aüen 3 Jiubrifen gleid^mäfeig

weit metjr greifprecfiungen al§ im allgemeinen 2)urci)fc^nitt oorfornmen.

f
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16e. Untevfc^Iogung.

Sa^tti'
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Die kriminalität
ber

d^riftUd^cn unb bßr jübifd^cn Bcmof^rKJr
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5Die öfterrfid^i^Ae Shiminalftatiftif jerföüt in 3 SRith-ifen:

1) äSeibverf)cn, we(d)e mit S^obegftrafe ober Werfer beftraft roerben,

2) S8evc!e()en 1 ®iefe beiben 9lubrifen eut[)a(ten bie (eiif)teren ^Serge'^nt,

3) Uebertretungen | auf loelcfje 9lneft ober ©elbftvafe fte^t.

git einem S^crcjteirf) in SSejng auf ben 2Intl)eil ber 3uben an ben 5ßernrt()eilungen tonnen nur

bie ©eliftc ber erftcn Diubrif i)eranc!eäogen werben, benn bei ben Uebertretungen, bie ben größten Xlieil

oiler goQe ausmachen (1891 : 550 271), "feilten bie Jiac^raeife ber perfönlic^en 9Ser^äItniffe ber a3erurü)eilten,

alfo mä) bie Slngabe ber Äonfejfiün. S)abun$ toerben aber bie 9Jaif)raeiie auc^ bei ben 33ergel)en

(1891: 6127 gäüe) nu^ioS, benn bieje ©elifte ftnb mefentlicft gleichartig.

Sei ber 93enu^ung ber fotgenben Sobeße mufe man bat)er immer im ©eböd^tnife behalten, ba§

c§ fid^ nur um bie fd)roeren SSerbrectien ^anbelt, bie cerglic^en werben. SBo ber 58erglci($ ju ©unften

ber Subfu ift, in 26 gäUen, ifl nic^t§ lueiteieS angemelbet, in ben 13 anberen ift eine (Sriäuterung bei»

gegeben, bodf) ftnb bei 6 baoon bie Qaljkn unb 2)ifferenj fo niebrig, ba% eine golgevung barcuS

un,^u(äffig er!d)eint. 2ll§ 93erbrec{)cn, an benen bie 3uben über i^ren ^vojentfafe in ber Seüölferung

beüjeiligl' fmb, oerbleiben:

1) Deffentlic^e ®en)alttt)ättgfeit burc^ @ntfü[}rung.

2) aSerleitung jum Sitifebrou^ ber Slmta^eioaÜ.

3) 3teligion§ftörung.

4) Sweifampf.

5) 3?evuntreuung.

6} betrug.

7) SSerleumbung.

8Son biejen 7 ©eliften nimmt ber Srocifampf eine eigenartige (Stcffmig ein. 2Btr finben gerabe

an ben Seftrafnngen incgen gioeifampfä bie öuben ()evüorragenb bet[)eitigt, unb wir werben Tiefer nic^l

fel)lgef)en, wenn wir bieten großen 2lntl)eit auf boö Gonto ber antiiemitifd)cn (Strömung fe^cn, bie

bcionberS an einigen §od}fd)u(en florirt. S)ie burd) bie Isertrcter bicfer Strömung bfleibigten 3uben

greifen gu ben SBaffcn, um fic^ ju wet)ren, unb nerfaden fo bem @cfct5. ®er nur ju I)äufig geijörten

Seljauptung oon ber 5eigl)cit ber 5uben wibcrfpricfit it)re I)ol)e 23etl)eiligung am Sweifompf fowo^I in

jDefterreict) o!§ in ©entfcfilcinb (öernl. Seite 12) nac^brücftid}ft.

Sie onberen 6 Sdifte, an beiien bie Siibcn ftärfer betf)eiligt finb, al§ iljrem «projentfa^ in bei

SBeoötferung entfpricfjt, diarnfterifivnt ftcft alle als 5)elitte, bie uor attem bäufig im .§anbel§ftanb uorfommen,

obwohl bie dlamm ämind^ft nicf)t bnrauf fcf}ltcBen laffen. ®a§ 3iät)ere bavüber fiubet fid} unter ben einzelnen

^oiitionen; l)erPür,5Ul)cben ift nur, ha'B ber ^»«nbeisftaub, alfoinsbcfonberc md) ber djnftltcijc, ftarfer an

biefen foufmünuifdjen Setiften betljeiligt ift, als cuttprcd}enb bie 93e{enner be§ jübifd;en ©loubenä, ä- S.

wegen Söetrugee würben beftroft:

übnfianpi ßauflfute 3laä) bem S8etu[«projcntfa6 foüten e§ fein Suüen 'Hait) ber Seetenja^l ionten ti fein

26751 10560 2360 alfo 4,48 pt. 4015 1248 atfo 3,22

Sttfo 4,48 pet. d^riftlic^e Jlouflcute gegen 3,22 pgt. Suben.

(Sbenfo liegt e§ bei ben anberen faufninunifdien 5)eliften. ©ir feljen olfo oud) in ber öfirnTirfiifcr^en

<Stotiftif beutlid) bie Sljntfadje, bafe bie Suben an ben 58t'rbred)en, bie im A^iinbcloftanb l)nufu) uovfommen,

eutipre^enb größeren 9(ntl)eil l)aben als bie gtiriften, aber wir felien aud), ha^ biejer i.Hntl)eil m feinem

gaEe größer, oielfad^) fteiner ift, atö ber ber ni*tjübifd)en ^lanbeltreibenben.

SDagegen ift bai ©efammtbilb in Dcfterreid; ein felir günftiges. ®erabe bei ben fimierften

SSerbre^en, gegen bag Scben, gegen bie ©ittlidifeit unb bn ben @ewalttl)atigfeitöoertnecften, [inb bie

Suben Diel weniger bett)eiligl alö bie 9lid)t=3uben; audi wenn man alle i^erbvedicn äufammeujalilt,

ift ba% 93erl)nltniß burd)au§ ' günftig für bie Subcn. Sa3u fommt nod}, ba'^ bie jubiidie Äviminalitat

fovtwät)venb im g-aUen ift unb imax abfolut unb relatio. 33av noc^ 1882 bie 3al)l aff^'i, ^"^«%«» """

SuSen 1326, fo ift fie 1891 auf 1022 licruntergegangen, unb ber ^roäentfat3, ber noc^ 1882 fvi) auf

4,13 pet. belicf, ift 1891 ouf 3,58 jurücfaegauiien.

So erQäu5t benn bie öfterreidjifdje Äriminalftatiftif oort^eilI)Qft bo8 SBilb oon bem Slntljeil bei

Suben am aSerbred)en, bo« bie beutfd^e Äriminnlftattftif bietet.
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§od^oerrat^.

^scrurtl^cilungen
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Oeff cntlicfic ®eiiin[tf!)ätigfeit bitvc^ qeroaltfamen @iiifal( in fvcmbe§
uuberoenlic^eö &üt.

SSerurt^eilungen
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Deffentlif^e ©erooltfomfeit burcfi anbete bo§f)afte ^anbdtngen ober
Uiitevlaffitngcn unler befonberS gefo^rli^en SSerf)äItnt|fen.

aSerurt^eilungen
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Dcffentlid^e ©eioaltfamfeit buvcf) Gntfüfirunt?.

aSerurt^eilungen
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3loti)3^ncf}t. tocE)flnbung nnb onbere fc^ioere Un5U($t§fät(c.

SBerurtl^eilungen
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Sl6treibung ber ßeibeSfrud^t.

3Serurt^eiIungen
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Sranblegung.

aScrurtl^eilungen
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95etrug.

SSeturtl^eilungen
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^txixtäiexn geleifteter 33crfd^uß.

Sßerurt^eilungen









Tu fl('insol1)eii Vprla^e sinrl i'rscliii'ncti:

Benmi, Brnest, Geschichte des Volkes Israel.

Autorisierte Ansiiahe. Oeiitscli von E.

Schaelsky. Vollständig- in T) TJiiiKleii. 421 S.,

511 S.. 510 S-, 380 S.. 408 S. Cr. 8". 1894/95.

Brosch. 30..«, in iicilhfraii/, gel). 41,25 c/^.

Wüfste das t^rofse Publikum, welch eine Fülle vou

Wissen, von neuen Gesielitspunkteii, von grol'sartigen treffeu-

ilen Vergleichen mit der Gegenwart in dieseui gei-stvolleu,

wissenschaftlichen, aber durchaus volkstümlich geschriebe-

nen Werke hervortritt, so würde es trotz dos Titels, welcher

in der i-Antiseraitenzeit" nicht fair ist, welches aber ebenso

tre'ffend Geschichte der Menschheit oder der (üvili-

satiou benannt w-erden könnte, die Lektüre dieses '^\7im-

voUen Werkes nicht verschmähen.
Aber der gröfsere Teil des deutschen Publikums hat

leider wenig Sinn für gute Bücher, läfst sich an den kurzen

Auszügen- in den Zeitungen Genüge sein und liest — wenn
überhaupt — höchstens Romane und Sensationsschriften.

In Frankreich ist von diesem Werke, welches sich jeder

Gebildete nicht nur anschafft, sondern auch liest, bereits

das zwanzigste Tausend erschienen, wahrem! in Deutsch-

land nur eine ganz kleine Gemeinde bisher Notiz vou dem-
selben genoamicn hat. Nicht eine Geschichte für fsrael.

sondern eine Geschichte iles Volkes Israel, aus welchem

das Christentum und die Civilisatiou überhaupt hervor-

gegangen ist, hat Renan geschriel)eii. und hierfür sollte

jeder Gebildete Interesse haben.

Herr Pastor Stage, Prediger au der Dankeskirche zu

IJerlin, schliefst eine Beurteilung in der Norddeutschen All-

gemeinen Zeitung wie folgt:

Eins aber ist sicher, wenn irgend ein Werk Sympathie
erwecken kann für die eigenartige Geschichte der alttesta-

raentlichcn Religion und des alttestamentlichen Volkes, so

ist es dieses. Es ist wissenschaftlich gilt fundiert und zeigt,

wie wenige derartige Werke, eine geistvolle uud überaus

fesselnde Darstellungsweise. Die Verlagshandlung hat ilem

Buche eine seiner Bedeutung würdige, splendide Ausstattung

gewährt,

Kayserling, Dr. M., Christoph Kolumbus und

der Anteil der Juden an den spanischen und

portugiesischen Entdeckungen. \ll u. 162 8.

8». 1894. Broscli. ?> JC.

Der V^erfasser ist seit langen Jahren mit <lem Gebiete

vertraut, auf dem er sich hier bewegt. Doch wundert er

sich in der Einleitung mit Unrecht darüber, dafs mancher
der Biographen des Kolumbus in diesem nicht den Triumph
der Wissenschaft, sondern den des Glaubens erblicke. Es
ist in der That so gewesen, dafs KoUunbus in phantastisch-

mystischem (ihuibeu ein auserwähltes Rüstzeng iler Kirche

zii sein niriote: dieser Umstand, eine mafslose Habgier und
wissenschaftliche Ueberzeugungen haben ihn zusammen zu

seiner Eutdeckerfahrt angefrieb(m. Im übrigen ist diese

Schrift, die aus <len Quellenschätzeu der Archive zu Barce-

lona, Madrid, Saragossa und anderer spanischer Stallte un-

mittelbar geschöpft ist, für die Geschichte fler l'::ntdeckuug

vom höchsten Interesse. Eine jetzt zum Glück veraltende

Art der Geschichtsbetrachtung pflegte über die wirthschaft-

li(;heu Voraussetzungen grofser Ereignisse in angeblicher

Vornehmheit himvegzusehen. Inzwischen hat man "elernt,

anzuerkennen und zu würdigen, wie oft Wirtschaftlichkeit

uud Heldentum einander haben ergänzen müssen. Wenn
sich Kreuzfahrer nach dem Orient einschifl'teu, so war die

Frage, wie die Kosten' der Uetierfahrt mid des Aufenthaltes

in der Fremde aufzubringen seien, gerade so ernst und so

wichtig, wie sie heutigen Tages sein würde. Für die erste

l''ahrt des Kolumbus machte die jüdische Familie Santangel

die nötigen tieldsummeu tlüssig.
' Wir lesen: .,Iu den Recli-

imngsbücliern des Louis de Santangel und des Schatzmeisters

Fninciscn Pinelo vcnn Jahre 1491 bis 1493 hndet sich als

l!r(linuiigs:il.schhils ein Posten über 1 1401 00 .Maravedis,

welche i'i-, Santangel. an den Bischof von Avila, nachmaligen
iMzbischof von Granada, zur ICxpcdition des .Vdmirals Don
C'ristobal Colon zahlte"'. Andere Urkunden belegen, (.lals

König Ferdinand diese Schuld an Santangel. zurückzahlte:

Zinsen hat jedoch" Santangel nicht genommen; er gab das
Darlehen uiicigennützigerweise, nur im Interesse des \'ater-

landes. Selbstverständlicli- endete der Handel damit, dafs

die Familie Santangel, die ihres Reichtums wegen eine gute

Beute war der inciuisitiou vor.Hel: Santangels A'ater wurde
als jüdischer Ketzer im Bilde, seine Geschwister leibhaftig

verbrannt. Unter den vielen schmachvollen Ka))iteln in der
Geschichte cler Menschheit ist keins schmachvoller als das

N'erhalten der spanischen Inquisjtiou gegen die Juden, den
bei weitem betriebsamsten und gewerblleifsigsten Teil der

Landeslievölkerung. Mehrere noch unveröffentlichte Ur-

kunden bilden deii Beschluls des lesenswerten Buches, das
zugleich ein verdientes Ehrendenkmal für das spanische

Judentum ist. Voss. Ztg. v. 8. Okt. 1895.

Der Xantener Knabenmord vor dem Schwurgericlit

zu Clcve. 4. -14. .Tuli 1892. Vollständigei-

steiiograpliischer Bericht. 1893. 507 S. (>r. 8".

G^.'ord.
Bei dem grolsen Interesse, welches dieser Prozcfs

dauernd behalten wird, ist ein zuverlässiger Bericht über

die Verhandlungen von grofsem Wert. JMan erkennt dar-

aus klar einmal, dafs der Angeklagte in der That voll-

kommen unschuldig gewesen ist, anderseits, wie sich der

Verdacht gegen ihn auf unbesthnmte Gerüchte hin richten

konnte. Bedauerlich bleibt es, dafs die fanatische Vor-

eingenommenheit der Xantener Bevölkerung, die jede Ent-

lastung des Angeklagten für ausgeschlossen hielt, wahr-
scheinlich erheblich dazu beigetragen hat, die Entdeckung
des wirklichen Thäters unmöglich zu machen. Besonders

rühmlich tritt aus den Verhandlungen rlic Thätigkeit des

Gerichts und der Staatsanwaltschaft hervor, die mit un-

parteiischer Sorgfalt auch nicht die geringste Spur aufser

acht gelassen haben, die zur Ermittelung der Wahrheit
führen konnte. Die Erfüllung dieser Aufgabe war bei der

Menge von freiwilligen Mitarbeitern, die beinahe an jedem

{

Verliandlungstage neues Beweismaterial ankündigten, eine

recht schwe^re, lim so mehr, fla die augekündigten Bewei.se

durchweg ergelmislos blieben und ihre Erhebung doch

I nicht abgelehnt werden durfte, um jeden Schein der Vor-

]

.eingeuommenheit zu vermeiden.

Friedenianii, Di'. Bdm., Jüdische Moral und

christlicher Staat. 2. Auflage. 1894. 45 S.

!
8«. 0,50 .'Ä.

j

Parniod, 3lax, Dr
Strafrechtspflege.

i

8«. ISMJC. (ml

I
Diercks, Gustav, Dr., Marokko. Materialien

I

zur Kenntnis und Beurteilung des Scbeiiteji-

reielies inid der Marokko -Frage. Ylll und

228 8. 8«. 1894. Brosch. 3 JC. gel). 3,75 Jt.

I

Diercks, Guiitav, Dr., Geschichte Spaniens

von den frühesten Zeiten bis auf die Gegen-

: wart. 2 Bde. VIJI u. 442 8. JV u. 708 8.

I^roseh. 20 JC, eleg. in Halbfranz geh. 25 JC.

Die geschichtliche JJtteratur, welche sich auf Spanien

bezieht, ist beinahe unübersehbar: es gicbt viele grofse

SpezialWerke, deren Bände nach Zehnern zählen: hunderte

vou mehr oder minder umfassenden Schriften behandeln

einzelne Perioden, w'ie z. B. die Geschichte Philipps 11. Wer
i sich jedoch rasch über Einzelheiten der Geschichte untcr-

i riciiten, die grofsen Perioden schnell überblicken, das ganze

I

gescliichtlich'e Leben der S|)anier übersehen will, sucht ver-

gebens nach einem geeigneten, dem heutigen Stande der

I

Forschung entsprechenden und ihre Frgebnisse berück-

sichtigenden Werke. Es sind ja allerdings einige auf

spanischen Schulen augewandte Komjjeudien neuereu
I Datums vorhanden, dieselben entbehren jedoch ihrer Natur

[

nacli der für den höher (iebildeten erforderlichen Objek-

tivität so sehr, dal's selbst in Spanien der .Mangel eines

j
rasch informierenden zuverlässigen Geschichtsbuehcs schwer

empfunden wird.

jur., Antisemitismus und

2. Auflage. 1894. 138 8.

1 J. Keulio, Belli» (;., NioilD
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